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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1074/2009 DER KOMMISSION 

vom 9. November 2009 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 10. November 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 9. November 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 47,6 
MK 23,1 
TR 52,3 
ZZ 41,0 

0707 00 05 EG 114,7 
JO 161,3 
TR 129,3 
ZZ 135,1 

0709 90 70 MA 78,3 
TR 99,1 
ZZ 88,7 

0805 20 10 MA 90,8 
ZZ 90,8 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

AR 49,8 
CN 52,2 
HR 43,6 
TR 84,6 
UY 49,8 
ZZ 56,0 

0805 50 10 AR 63,4 
TR 75,1 
ZA 72,6 
ZZ 70,4 

0806 10 10 AR 205,2 
BR 239,8 
EG 85,0 
LB 223,8 
TR 132,5 
US 259,3 
ZZ 190,9 

0808 10 80 AU 227,7 
CA 71,4 
MK 20,3 
NZ 101,3 
US 97,0 
ZA 76,8 
ZZ 99,1 

0808 20 50 CN 61,8 
ZZ 61,8 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1075/2009 DER KOMMISSION 

vom 9. November 2009 

zur Änderung der mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 festgesetzten repräsentativen Preise und 
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2009/10 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 zweiter Satz, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 

2009/10 sind mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. Diese Preise und 
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
1068/2009 der Kommission ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den 
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts
jahr 2009/10 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der 
Verordnung (EG) Nr. 877/2009 werden geändert und sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 10. November 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 9. November 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 10. November 2009 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen 
Einfuhrzölle für Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 11 10 ( 1 ) 35,56 0,62 

1701 11 90 ( 1 ) 35,56 4,24 

1701 12 10 ( 1 ) 35,56 0,48 
1701 12 90 ( 1 ) 35,56 3,94 

1701 91 00 ( 2 ) 39,15 5,72 

1701 99 10 ( 2 ) 39,15 2,59 
1701 99 90 ( 2 ) 39,15 2,59 

1702 90 95 ( 3 ) 0,39 0,29 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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II 

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

RICHTLINIEN 

RAT 

RICHTLINIE 2009/132/EG DES RATES 

vom 19. Oktober 2009 

zur Festlegung des Anwendungsbereichs von Artikel 143 Buchstaben b und c der Richtlinie 
2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgültiger Einfuhren von 

Gegenständen 

(kodifizierte Fassung) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf die Artikel 93 und 94, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 83/181/EWG des Rates vom 28. März 
1983 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
77/388/EWG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung 
bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen ( 3 ) 
wurde mehrfach und erheblich geändert ( 4 ). Aus Gründen 
der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, 
die genannte Richtlinie zu kodifizieren. 

(2) Nach Artikel 131 und Artikel 143 Buchstaben b und c 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu
ersystem ( 5 ) gewähren die Mitgliedstaaten unbeschadet 
sonstiger Gemeinschaftsbestimmungen unter den Bedin
gungen, die sie insbesondere zur Verhütung von Steuer

hinterziehungen, Steuerumgehungen und etwaigen Miss
bräuchen festsetzen, eine Steuerbefreiung für die endgül
tige Einfuhr von Gegenständen, für die eine andere als die 
im Gemeinsamen Zolltarif vorgesehene Zollbefreiung gilt. 

(3) Nach Artikel 145 der Richtlinie 2006/112/EG hat die 
Kommission dem Rat Vorschläge für die Aufstellung ge
meinschaftlicher Steuerregeln zur genaueren Beschrei
bung des Geltungsbereichs der Steuerbefreiungen nach 
den Artikeln 143 und 144 der genannten Richtlinie 
und der praktischen Einzelheiten ihrer Durchführung zu 
unterbreiten. 

(4) Eine möglichst weitgehende Übereinstimmung zwischen 
der Zollregelung und der Mehrwertsteuerregelung ist 
wünschenswert, doch sind bei der Anwendung der letzt
genannten Regelung die unterschiedliche Zielsetzung und 
Struktur der Zölle und der Mehrwertsteuer zu berück
sichtigen. 

(5) Sofern dies den Zielen der Steuerharmonisierung ent
spricht, muss für die Einfuhren eine andere Mehrwert
steuerregelung festgelegt werden. Steuerbefreiungen bei 
der Einfuhr können nur insoweit gewährt werden, als 
sie die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt 
nicht beeinträchtigen. 

(6) Einige in den Mitgliedstaaten geltende Steuerbefreiungen 
ergeben sich aus Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaa
ten und Drittländern, die infolge ihres Gegenstands nur 
den Unterzeichner-Mitgliedstaat betreffen. Es ist nicht an
gezeigt, die Bedingungen für die Gewährung derartiger 
Steuerbefreiungen auf Gemeinschaftsebene festzulegen, 
sondern es genügt, die betroffenen Mitgliedstaaten zu 
ermächtigen, diese beizubehalten.
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(7) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaa
ten hinsichtlich der Fristen für die Umsetzung in inner
staatliches Recht der in Anhang II Teil B aufgeführten 
Richtlinien unberührt lassen — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

TITEL I 

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Der Anwendungsbereich der in Artikel 143 Buchstaben b und c 
der Richtlinie 2006/112/EG genannten Befreiungen von der 
Mehrwertsteuer sowie die praktischen Modalitäten ihrer Durch
führung gemäß Artikel 145 der genannten Richtlinie werden 
nach Maßgabe der vorliegenden Richtlinie festgelegt. 

Nach Maßgabe von Artikel 131 und Artikel 143 Buchstaben b 
und c der genannten Richtlinie gewähren die Mitgliedstaaten die 
in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Befreiungen unter 
den Bedingungen, die sie zur Gewährleistung einer korrekten 
und einfachen Anwendung der Befreiungen sowie zur Ver
hütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und et
waigen Missbräuchen festsetzen. 

Artikel 2 

(1) Für die Anwendung der vorliegenden Richtlinie gelten als 

a) „Einfuhren“: Einfuhren im Sinne des Artikels 30 der Richt
linie 2006/112/EG sowie die Überführung in den freien Ver
kehr nach Anwendung eines der Verfahren nach Artikel 157 
Absatz 1 Buchstabe a der genannten Richtlinie oder eines 
Verfahrens der vorübergehenden Einfuhr oder eines Durch
fuhrverfahrens; 

b) „persönliche Gegenstände“: Gegenstände, die zum persönli
chen Gebrauch der Beteiligten oder für ihren Haushalt be
stimmt sind, insbesondere Hausrat, Fahrräder und Krafträder, 
private Personenkraftwagen und deren Anhänger, Camping- 
Anhänger, Wassersportfahrzeuge und Sportflugzeuge, die 
Haushaltsvorräte in den von einer Familie üblicherweise als 
Vorrat gehaltenen Mengen sowie Haustiere und Reittiere; 

c) „Hausrat“: persönliche Gegenstände, Haus-, Bett- und Tisch
wäsche sowie Möbel und Geräte, die zum persönlichen Ge
brauch der Beteiligten oder für ihren Haushalt bestimmt sind; 

d) „alkoholische Erzeugnisse“: die unter die KN-Codes 
2203—2208 des Gemeinsamen Zolltarifs fallenden Erzeug
nisse (Bier, Wein, Aperitifs auf der Grundlage von Wein oder 
Alkohol, Branntwein, Likör, Spirituosen usw.); 

e) „Gemeinschaft“: die Gebiete der Mitgliedstaaten, in denen die 
Richtlinie 2006/112/EG anwendbar ist. 

(2) Die persönlichen Gegenstände dürfen weder ihrer Art 
noch ihrer Menge nach einen kommerziellen Zweck erkennen 
lassen und nicht für eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG bestimmt sein. 
Als persönliche Gegenstände gelten jedoch auch tragbare Instru
mente für handwerkliche oder freiberufliche Tätigkeiten, die der 
Beteiligte zur Ausübung seines Berufs benötigt. 

TITEL II 

EINFUHR VON PERSÖNLICHEN GEGENSTÄNDEN DURCH 
PRIVATPERSONEN AUS DRITTLÄNDERN ODER 

DRITTGEBIETEN 

KAPITEL 1 

Persönliche Gegenstände von natürlichen Personen, die ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz in die Gemeinschaft verlegen 

Artikel 3 

Von der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr befreit sind vorbehalt
lich der Artikel 4 bis 11 persönliche Gegenstände natürlicher 
Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz von einem Land 
außerhalb der Gemeinschaft in einen Mitgliedstaat verlegen. 

Artikel 4 

Die Steuerbefreiung gilt nur für persönliche Gegenstände, die 

a) außer in umständehalber gerechtfertigten Sonderfällen dem 
Beteiligten gehören und, falls es sich um nicht verbrauchbare 
Gegenstände handelt, von ihm an seinem früheren gewöhn
lichen Wohnsitz mindestens sechs Monate vor dem Zeit
punkt der Aufgabe seines gewöhnlichen Wohnsitzes außer
halb der Gemeinschaft benutzt worden sind; 

b) am neuen gewöhnlichen Wohnsitz zu den gleichen Zwecken 
benutzt werden sollen. 

Die Mitgliedstaaten können die Befreiung für persönliche Ge
genstände ferner davon abhängig machen, dass die normaler
weise auf diese Gegenstände anwendbaren Zölle oder Steuern 
im Ursprungs- oder Herkunftsland oder im Ursprungs- oder 
Herkunftsgebiet entrichtet worden sind. 

Artikel 5 

Die Steuerbefreiung kann nur Personen gewährt werden, die 
ihren gewöhnlichen Wohnsitz mindestens zwölf aufeinander 
folgende Monate außerhalb der Gemeinschaft gehabt haben. 

Die zuständigen Behörden können jedoch Ausnahmen von der 
in Absatz 1 genannten Regel zulassen, wenn der Beteiligte nach
weist, dass er die Absicht hatte, mindestens zwölf Monate au
ßerhalb der Gemeinschaft zu verbleiben.
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Artikel 6 

Von der Steuerbefreiung sind ausgeschlossen: 

a) alkoholische Erzeugnisse, 

b) Tabak und Tabakwaren, 

c) Nutzfahrzeuge, 

d) gewerblich genutzte Gegenstände, außer tragbaren Instru
menten und Geräten für handwerkliche oder freiberufliche 
Tätigkeiten. 

Von der Befreiung können auch gemischt genutzte Fahrzeuge, 
die für kommerzielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden, 
ausgeschlossen werden. 

Artikel 7 

(1) Außer in Ausnahmefällen wird die Steuerbefreiung nur 
für persönliche Gegenstände gewährt, die von dem Beteiligten 
innerhalb von zwölf Monaten nach der Begründung des ge
wöhnlichen Wohnsitzes in der Gemeinschaft zur endgültigen 
Einfuhr angemeldet werden. 

(2) Die persönlichen Gegenstände können innerhalb der in 
Absatz 1 genannten Frist in mehreren Teilsendungen eingeführt 
werden. 

Artikel 8 

(1) Vor Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach Annahme 
des Antrags auf endgültige Einfuhr dürfen die unter Steuerbe
freiung eingeführten persönlichen Gegenstände ohne vorherige 
Unterrichtung der zuständigen Behörden weder verliehen, ver
pfändet, vermietet, veräußert noch überlassen werden. 

(2) Bei Verleih, Verpfändung, Vermietung, Veräußerung oder 
Überlassung vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist wird 
die Mehrwertsteuer auf die betreffenden Waren nach den zum 
Zeitpunkt des Verleihs, der Verpfändung, der Vermietung, der 
Veräußerung oder Überlassung geltenden Sätzen und nach der 
Beschaffenheit und dem Wert erhoben, die von den zuständigen 
Behörden zu diesem Zeitpunkt festgestellt oder anerkannt wer
den. 

Artikel 9 

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 kann die Befreiung 
jedoch für vor Begründung des gewöhnlichen Wohnsitzes durch 
den Beteiligten in der Gemeinschaft endgültig eingeführte per
sönliche Gegenstände gewährt werden, sofern dieser sich ver
pflichtet, seinen gewöhnlichen Wohnsitz tatsächlich innerhalb 
von sechs Monaten dort zu begründen. Gleichzeitig mit dieser 

Verpflichtung wird eine Sicherheit geleistet, deren Art und Höhe 
von den zuständigen Behörden bestimmt wird. 

(2) Bei Inanspruchnahme des Absatzes 1 beginnt die Frist 
nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zu dem Zeitpunkt der 
Einfuhr in die Gemeinschaft. 

Artikel 10 

(1) Verlässt der Beteiligte das Drittland oder Drittgebiet, in 
dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hatte, aufgrund berufli
cher Verpflichtungen ohne gleichzeitige Begründung des ge
wöhnlichen Wohnsitzes im Gebiet eines Mitgliedstaat, jedoch 
in der Absicht, ihn in der Folge dort zu begründen, so können 
die zuständigen Behörden die vom Beteiligten zu diesem Zweck 
in das genannte Gebiet eingeführten persönlichen Gegenstände 
von der Steuer befreien. 

(2) Die Steuerbefreiung für die in Absatz 1 genannten per
sönlichen Gegenstände wird nach Maßgabe der Artikel 3 bis 8 
gewährt, wobei 

a) die Fristen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 7 Absatz 1 zu dem Zeitpunkt der Einfuhr beginnen, 

b) die Frist nach Artikel 8 Absatz 1 zu dem Zeitpunkt beginnt, 
an dem der Beteiligte seinen gewöhnlichen Wohnsitz tat
sächlich in das Gebiet der Gemeinschaft verlegt. 

(3) Die Steuerbefreiung unterliegt ferner der Bedingung, dass 
der Beteiligte sich verpflichtet, seinen gewöhnlichen Wohnsitz 
im Gebiet der Gemeinschaft innerhalb eines Zeitraums zu be
gründen, der von den zuständigen Behörden nach Maßgabe der 
Umstände festzulegen ist. In Verbindung mit dieser Verpflich
tung können die zuständigen Behörden eine Sicherheit verlan
gen, deren Art und Höhe sie bestimmen. 

Artikel 11 

Die zuständigen Behörden können Abweichungen von Artikel 4 
Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c 
und d sowie Artikel 8 vorsehen, wenn eine Person ihren ge
wöhnlichen Wohnsitz aufgrund außergewöhnlicher politischer 
Umstände in das Gebiet eines Mitgliedstaats verlegt. 

KAPITEL 2 

Heiratsgut 

Artikel 12 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 13 
bis 16 Aussteuer und Hausrat, auch neu, einer Person, die ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz aus Anlass ihrer Eheschließung in das 
Gebiet der Gemeinschaft verlegt.
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Von der Steuer befreit sind auch die üblicherweise aus Anlass 
einer Eheschließung überreichten Geschenke, die eine Person, 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, von Personen 
mit gewöhnlichem Wohnsitz außerhalb der Gemeinschaft er
hält. Die Steuerbefreiung gilt für Geschenke, deren Wert 200 
EUR nicht übersteigt. Die Mitgliedstaaten können indessen eine 
Steuerbefreiung von mehr als 200 EUR gewähren, sofern der 
Wert eines jeden von der Steuer befreiten Geschenkes 1 000 
EUR nicht übersteigt. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Steuerbefreiung für Hei
ratsgut im Sinne des Absatzes 1 von der Voraussetzung abhän
gig machen, dass die normalerweise darauf anwendbaren Zölle 
oder Steuern im Ursprungs- oder Herkunftsland oder Ur
sprungs- oder Herkunftsgebiet entrichtet worden sind. 

Artikel 13 

Die Steuerbefreiung wird einzig und allein Personen gewährt, 
die 

a) ihren gewöhnlichen Wohnsitz mindestens zwölf aufeinander 
folgende Monate lang außerhalb der Gemeinschaft gehabt 
haben; 

b) den Nachweis der Eheschließung erbringen. 

Ausnahmen von der Regel gemäß Absatz 1 Buchstabe a können 
jedoch gewährt werden, wenn der Betreffende tatsächlich min
destens zwölf Monate außerhalb der Gemeinschaft zu wohnen 
beabsichtigte. 

Artikel 14 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind alkoholische Er
zeugnisse, Tabak und Tabakwaren. 

Artikel 15 

(1) Außer in Ausnahmefällen wird die Steuerbefreiung nur 
für endgültig eingeführte Gegenstände gewährt: 

a) frühestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt der 
Eheschließung, und 

b) spätestens vier Monate nach dem Zeitpunkt der Eheschlie
ßung. 

Im Fall nach Buchstabe a kann die Steuerbefreiung von der 
Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht wer
den, deren Art und Höhe von den zuständigen Behörden be
stimmt werden. 

(2) Die Gegenstände, für die die Befreiung gilt, können inner
halb der in Absatz 1 genannten Frist in mehreren Teilsendungen 
eingeführt werden. 

Artikel 16 

(1) Vor Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach der An
meldung ihrer endgültigen Einfuhr dürfen die unter Steuerbefrei
ung eingeführten persönlichen Gegenstände ohne vorherige Un
terrichtung der zuständigen Behörden weder verliehen, verpfän
det, vermietet, veräußert noch überlassen werden. 

(2) Bei Verleih, Verpfändung, Vermietung, Veräußerung oder 
Überlassung vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist wird 
die Mehrwertsteuer auf die betreffenden Waren nach den zum 
Zeitpunkt des Verleihs, der Verpfändung, Vermietung, Veräuße
rung oder Überlassung geltenden Satz und nach der Beschaffen
heit und dem Wert erhoben, die von den zuständigen Behörden 
zu diesem Zeitpunkt festgestellt oder anerkannt werden. 

KAPITEL 3 

Erbschaftsgut 

Artikel 17 

Von der Steuer befreit ist vorbehaltlich der Artikel 18, 19 und 
20 das Erbschaftsgut, das eine natürliche Person mit gewöhnli
chem Wohnsitz in der Gemeinschaft als Erbe oder Vermächt
nisnehmer aus einem Nachlass erhält. 

Artikel 18 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind 

a) alkoholische Erzeugnisse, 

b) Tabak und Tabakwaren, 

c) Nutzfahrzeuge, 

d) gewerblich genutzte Gegenstände, außer tragbaren Instru
menten und Geräten für handwerkliche oder freiberufliche 
Tätigkeiten, die der Verstorbene zur Berufsausübung verwen
det hat, 

e) Vorräte an Rohstoffen oder Fertig- bzw. Halbfertigwaren, 

f) lebendes Inventar sowie Vorräte an landwirtschaftlichen Er
zeugnissen, die über die üblicherweise von einer Familie als 
Vorrat gehaltene Menge hinausgehen. 

Artikel 19 

(1) Die Steuerbefreiung wird nur für Erbschaftsgut gewährt, 
das vor Ablauf einer Frist von zwei Jahren nach Inbesitznahme 
der Güter durch den Beteiligten (endgültige Nachlassabwicklung) 
endgültig eingeführt wird.
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Die zuständigen Behörden können jedoch aufgrund besonderer 
Umstände eine Fristverlängerung gewähren. 

(2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist kann das Erb
schaftsgut in mehreren Teilsendungen eingeführt werden. 

Artikel 20 

Die Artikel 17, 18 und 19 gelten sinngemäß für Erbschaftsgut, 
das eine im Gebiet der Gemeinschaft niedergelassene juristische 
Person, die eine Tätigkeit ohne Gewinnabsichten ausübt, als 
Erbe oder Vermächtnisnehmer aus einem Nachlass erhält. 

TITEL III 

EINFUHR VON AUSSTATTUNG, SCHULMATERIAL UND 
ANDEREN GEGENSTÄNDEN VON SCHÜLERN UND 

STUDENTEN 

Artikel 21 

(1) Von den Steuern befreit sind Ausstattung, Schulmaterial 
und zur normalen Einrichtung eines Studentenzimmers gehö
rende Gebrauchtmöbel von zu Studienzwecken in die Gemein
schaft einreisenden Schülern und Studenten zum persönlichen 
Gebrauch während der Studienzeit. 

(2) Im Sinne dieses Artikels gelten als 

a) „Schüler und Studenten“: Personen, die bei einer Lehranstalt 
ordnungsgemäß zum ständigen Besuch des Unterrichts einge
schrieben sind, 

b) „Ausstattung“: Haus-, Bett-, Tisch- und Leibwäsche sowie 
Kleidung, auch neu, 

c) „Schulmaterial“: Gegenstände und Geräte (einschließlich Re
chen- und Schreibmaschinen), die von Schülern und Studen
ten üblicherweise beim Studium verwendet werden. 

Artikel 22 

Die Befreiung wird pro Schul- bzw. Studienjahr mindestens 
einmal gewährt. 

TITEL IV 

EINFUHREN VON GERINGEM WERT 

Artikel 23 

Von der Steuer befreit sind die Einfuhren von Gegenständen, 
deren Gesamtwert 10 EUR nicht übersteigt. Die Mitgliedstaaten 
können Einfuhren von Gegenständen, deren Gesamtwert mehr 
als 10 EUR beträgt, jedoch 22 EUR nicht übersteigt, von der 
Steuer befreien. 

Die Mitgliedstaaten können von der in Absatz 1 Satz 1 vor
gesehenen Steuerbefreiung jedoch Gegenstände ausnehmen, die 
im Rahmen des Versandhandels eingeführt werden. 

Artikel 24 

Von der Befreiung sind ausgeschlossen 

a) alkoholische Erzeugnisse, 

b) Parfums und Toilettenwasser, 

c) Tabak und Tabakwaren. 

TITEL V 

INVESTITIONSGÜTER UND ANDERE 
AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, DIE ANLÄSSLICH EINER 

BETRIEBSVERLEGUNG EINGEFÜHRT WERDEN 

Artikel 25 

(1) Unbeschadet der in den Mitgliedstaaten geltenden indus
trie- und handelspolitischen Maßnahmen können die Mitglied
staaten vorbehaltlich der Artikel 26 bis 29 die Einfuhren von 
Investitionsgütern und anderen Ausrüstungsgegenständen von 
der Steuer befreien, die einem Betrieb gehören, der seine Tätig
keit im Herkunftsdrittland oder -drittgebiet endgültig einstellt, 
um eine gleichartige Tätigkeit in der Gemeinschaft auszuüben, 
sofern der Betrieb den zuständigen Behörden des Tätigkeitsmit
gliedstaat die Aufnahme dieser Tätigkeit gemäß Artikel 213 Ab
satz 1 der Richtlinie 2006/112/EG zuvor angezeigt hat. 

Ist der verlegte Betrieb ein landwirtschaftlicher Betrieb, so wird 
auch für dessen lebendes Inventar eine Steuerbefreiung gewährt. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten als 

a) „Tätigkeit“: eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 der Richtlinie 2006/112/EG, 

b) „Betrieb“: eine selbständige wirtschaftliche Produktions- oder 
Dienstleistungseinheit. 

Artikel 26 

(1) Die Steuerbefreiung gilt nur für Investitionsgüter und an
dere Ausrüstungsgegenstände, die 

a) außer in umständehalber gerechtfertigten Sonderfällen min
destens während zwölf Monaten vor Stilllegung des Betriebs 
in dem Drittland oder Drittgebiet, aus dem er verlegt wird, 
tatsächlich benutzt worden sind; 

b) nach der Verlegung zu den gleichen Zwecken benutzt wer
den sollen; 

c) zur Ausübung einer nicht nach den Artikeln 132, 133, 135 
und 136 der Richtlinie 2006/112/EG befreiten Tätigkeit be
stimmt sind;

DE 10.11.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 292/9



d) der Art und Größe des betreffenden Betriebs entsprechen. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der in Artikel 176 Absatz 1 der 
Richtlinie 2006/112/EG genannten gemeinsamen Bestimmun
gen können die Mitgliedstaaten die Investitionsgüter, auf die 
sie Artikel 176 Unterabsatz 2 der genannten Richtlinie ange
wandt haben, vollständig oder teilweise von der Steuerbefreiung 
ausschließen. 

Artikel 27 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind außerhalb der Ge
meinschaft ansässige Betriebe, deren Verlegung in das Gebiet der 
Gemeinschaft infolge oder zum Zweck der Fusion mit einem 
Betrieb in der Gemeinschaft oder zum Zweck der Übernahme 
durch den genannten Betrieb erfolgt, ohne dass damit eine neue 
Tätigkeit begründet wird. 

Artikel 28 

Von der Befreiung ausgeschlossen sind 

a) Beförderungsmittel, die keine Produktionsmittel darstellen 
oder die nicht zum Erbringen einer Dienstleistung bestimmt 
sind, 

b) zum menschlichen Verzehr oder zur Fütterung von Tieren 
bestimmte Vorräte jeder Art, 

c) Brennstoffe sowie Vorräte an Rohstoffen, Fertig- oder Halb
fertigwaren, 

d) Vieh im Besitz von Viehhändlern. 

Artikel 29 

Außer in umständehalber gerechtfertigten Sonderfällen wird die 
Steuerbefreiung nur für Investitionsgüter und andere Ausrüs
tungsgegenstände gewährt, die binnen zwölf Monaten ab der 
Stilllegung des Betriebs in das Herkunftsdrittland oder -dritt
gebiet von außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden. 

TITEL VI 

EINFUHR VON BESTIMMTEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
ODER FÜR DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEBRAUCH 

BESTIMMTEN ERZEUGNISSEN 

KAPITEL 1 

Erzeugnisse, die von Landwirten der Gemeinschaft auf in dem 
Drittland oder Drittgebiet gelegenen Grundstücken 

erwirtschaftet werden 

Artikel 30 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 31 
und 32 Erzeugnisse des Acker- und Gartenbaus, der Vieh- und 
Bienenzucht und der Forstwirtschaft, die auf Grundstücken in 
einem Drittland oder Drittgebiet in unmittelbarer Nähe des Ge
biets der Gemeinschaft von Landwirten erwirtschaftet werden, 
die ihren Betriebssitz in der Gemeinschaft in unmittelbarer Nähe 
des betreffenden Drittlandes oder Drittgebiet haben. 

Von der Steuer ebenfalls befreit sind reinrassige Pferde, die nicht 
älter als sechs Monate und in dem Drittland oder Drittgebiet 
von einem Tier geboren sind, das in der Gemeinschaft befruch
tet und danach für die Niederkunft zeitweise ausgeführt wurde. 

(2) Für Erzeugnisse der Viehzucht gilt die Befreiung nach 
Absatz 1 Unterabsatz 1 nur, wenn die Erzeugnisse von Tieren 
stammen, die unter den allgemeinen Besteuerungsbedingungen 
des Einfuhrmitgliedstaats gezüchtet, erworben oder eingeführt 
worden sind. 

Artikel 31 

Die Steuerbefreiung gilt nur für Erzeugnisse, die keiner weiteren 
Behandlung als der nach der Ernte, Erzeugung oder Gewinnung 
üblichen Behandlung unterzogen worden sind. 

Artikel 32 

Die Steuerbefreiung wird lediglich für Erzeugnisse gewährt, die 
vom Landwirt oder in dessen Auftrag eingeführt werden. 

Artikel 33 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten sinngemäß für Erzeug
nisse des Fischfangs oder der Fischzucht, die von in der Ge
meinschaft ansässigen Fischern auf Seen und in Flüssen, die an 
das Gebiet der Gemeinschaft angrenzen, betrieben werden, so
wie für die von Jägern aus der Gemeinschaft auf diesen Seen 
und Flüssen erzielten Jagdergebnisse. 

KAPITEL 2 

Saatgut, Düngemittel und andere zur Boden- und 
Pflanzenbehandlung notwendige Erzeugnisse 

Artikel 34 

Die Steuerbefreiung gilt vorbehaltlich des Artikels 35 für Saat
gut, Düngemittel und Erzeugnisse zur Boden- oder Pflanzenbe
handlung, die zur Bewirtschaftung von Grundstücken in der 
Gemeinschaft in unmittelbarer Nähe eines Drittlands oder eines 
Drittgebiets bestimmt sind, sofern die Grundstücke von Land
wirten bewirtschaftet werden, die ihren Betriebssitz in dem be
treffenden Drittland oder Drittgebiet in unmittelbarer Nähe des 
Gebiets der Gemeinschaft haben. 

Artikel 35 

(1) Die Steuerbefreiung beschränkt sich auf die zur Bewirt
schaftung der Grundstücke notwendige Menge an Saatgut, Dün
gemitteln oder anderen Erzeugnissen. 

Die Steuerbefreiung wird nur für Saatgut, Düngemittel und an
dere Erzeugnisse gewährt, die unmittelbar vom Landwirt oder in 
dessen Auftrag in die Gemeinschaft verbracht werden. 

(2) Die Steuerbefreiung kann von den Mitgliedstaaten von 
der Bedingung der Gegenseitigkeit abhängig gemacht werden.
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TITEL VII 

EINFUHR VON THERAPEUTISCHEN STOFFEN, 
ARZNEIMITTELN, TIEREN FÜR LABORZWECKE UND 

BIOLOGISCHEN ODER CHEMISCHEN STOFFEN 

KAPITEL 1 

Tiere für Laborzwecke und biologische und chemische Stoffe 
für Forschungszwecke 

Artikel 36 

(1) Von der Steuer befreit sind 

a) zur Verwendung in Laboratorien besonders behandelte und 
unentgeltlich zugesandte Tiere, 

b) biologische und chemische Stoffe, die innerhalb der Grenzen 
und unter den Bedingungen des Artikels 60 der Verordnung 
(EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen eingeführt 
werden ( 1 ). 

(2) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist auf Tiere sowie auf 
die biologischen und chemischen Stoffe beschränkt, die be
stimmt sind für 

a) öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen, deren Haupt
tätigkeit die Lehre oder die wissenschaftliche Forschung ist, 
sowie solche Abteilungen einer öffentlichen oder gemeinnüt
zigen Einrichtung, deren Haupttätigkeit die Lehre oder die 
wissenschaftliche Forschung ist, oder 

b) private Einrichtungen, deren Haupttätigkeit die Lehre oder 
die wissenschaftliche Forschung ist und die von den zustän
digen Behörden der Mitgliedstaaten zum Empfang dieser Ge
genstände unter Steuerbefreiung ermächtigt sind. 

KAPITEL 2 

Therapeutische Stoffe menschlichen Ursprungs sowie 
Reagenzien zur Bestimmung der Blut- und Gewebegruppen 

Artikel 37 

(1) Unbeschadet der Steuerbefreiung nach Artikel 143 Buch
stabe a der Richtlinie 2006/112/EG sowie vorbehaltlich des 
Artikels 38 der vorliegenden Richtlinie sind von der Steuer 
befreit: 

a) therapeutische Stoffe menschlichen Ursprungs, 

b) Reagenzien zur Bestimmung der Blutgruppen, 

c) Reagenzien zur Bestimmung der Gewebegruppen. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten als 

a) „therapeutische Stoffe menschlichen Ursprungs“: mensch
liches Blut und seine Derivate (menschliches Vollblut, Tro
ckenblut, Plasma, Albumin und stabile Lösungen von Plas
maprotein, Immunoglobulin, Fibrinogen); 

b) „Reagenzien zur Bestimmung der Blutgruppen“: alle Reagen
zien menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder sonstigen 
Ursprungs zur Bestimmung der menschlichen Blutgruppen 
und zur Feststellung von Blutunverträglichkeiten; 

c) „Reagenzien zur Bestimmung der Gewebegruppen“: alle Rea
genzien menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder sonstigen 
Ursprungs zur Bestimmung der menschlichen Gewebegrup
pen. 

Artikel 38 

Die Steuerbefreiung gilt nur für Waren, die 

a) für von den zuständigen Behörden anerkannte Einrichtungen 
oder Laboratorien zur ausschließlichen Verwendung zu me
dizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken unter Aus
schluss jeglicher kommerzieller Tätigkeit bestimmt sind; 

b) mit einer Konformitätsbescheinigung gestellt werden, die von 
einer hierzu befugten Stelle des Herkunftslandes oder Her
kunftsgebietes ausgestellt wurde; 

c) in Behältnissen eingeführt werden, die durch ein besonderes 
Etikett gekennzeichnet sind. 

Artikel 39 

Die Steuerbefreiung gilt auch für die besonderen Umschließun
gen, die zur Beförderung der therapeutischen Stoffe mensch
lichen Ursprungs oder der Reagenzien zur Feststellung der Blut- 
oder Gewebegruppen erforderlich sind, sowie für die in den 
Sendungen gegebenenfalls enthaltenen Lösungsmittel und das 
Zubehör für ihre Verwendung. 

KAPITEL 3 

Vergleichssubstanzen für die Arzneimittelkontrolle 

Artikel 40 

Von der Steuer befreit sind Sendungen, die Muster von Ver
gleichssubstanzen enthalten, die von der Weltgesundheitsorga
nisation zur Kontrolle der Qualität der zur Herstellung von 
Arzneimitteln verwendeten Stoffe zugelassen sind, sofern diese 
Sendungen an Empfänger gerichtet sind, die von den zuständi
gen Behörden der Mitgliedstaaten zum steuerfreien Empfang 
solcher Sendungen ermächtigt worden sind. 

KAPITEL 4 

Pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung bei 
internationalen Sportveranstaltungen 

Artikel 41 

Von der Steuer befreit sind pharmazeutische Erzeugnisse für die 
Human- oder Veterinärmedizin, die zur Behandlung von Men
schen oder Tieren, die zur Teilnahme an internationalen Sport
veranstaltungen kommen, bestimmt sind; die Befreiung gilt nur 
für die während ihres Aufenthalts in der Gemeinschaft erforder
liche Menge.
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TITEL VIII 

FÜR ORGANISATIONEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE 
BESTIMMTE GEGENSTÄNDE 

KAPITEL 1 

Allgemeine Bestimmung 

Artikel 42 

Die Mitgliedstaaten können die Menge oder den Wert der Ge
genstände begrenzen, für die die Befreiung nach den Kapiteln 2, 
3 und 4 gilt, um Missbräuchen und bedeutsamen Wettbewerbs
verzerrungen entgegenzuwirken. 

KAPITEL 2 

Gegenstände für allgemeine Zwecke 

Artikel 43 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 44, 
45 und 46: 

a) unentgeltlich erworbene lebenswichtige Gegenstände, die von 
staatlichen oder anderen von den zuständigen Behörden an
erkannten Organisationen der Wohlfahrtspflege zur unent
geltlichen Verteilung an Bedürftige eingeführt werden; 

b) Gegenstände jeder Art, die staatliche oder andere von den 
zuständigen Behörden zugelassene Organisationen der Wohl
fahrtspflege von einer außerhalb der Gemeinschaft nieder
gelassenen Person oder Einrichtung unentgeltlich und ohne 
kommerzielle Absichten des Lieferers erhalten und mit denen 
auf gelegentlich stattfindenden Wohltätigkeitsveranstaltungen 
Einnahmen zugunsten Bedürftiger erzielt werden sollen; 

c) Ausrüstungs- und Büromaterial, das von den zuständigen 
Behörden zugelassene Organisationen der Wohlfahrtspflege 
von einer außerhalb der Gemeinschaft niedergelassenen Per
son oder Einrichtung unentgeltlich und ohne kommerzielle 
Absichten des Lieferers erhalten, um ausschließlich für ihren 
eigenen Betrieb und die Verwirklichung ihrer karitativen oder 
philanthropischen Zielsetzungen verwendet zu werden. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a gelten als „lebens
wichtige Gegenstände“ die Gegenstände, die zur Befriedigung 
des unmittelbaren Bedarfs von Personen gebraucht werden, 
wie zum Beispiel Nahrungs- und Arzneimittel, Kleidung und 
Decken. 

Artikel 44 

Von der Befreiung ausgeschlossen sind: 

a) alkoholische Erzeugnisse, 

b) Tabak und Tabakwaren, 

c) Kaffee und Tee, 

d) Kraftfahrzeuge, außer Krankenwagen. 

Artikel 45 

Die Steuerbefreiung wird nur solchen Organisationen gewährt, 
deren Buchführung den zuständigen Behörden eine Kontrolle 

des Geschäftsablaufs ermöglicht und die alle für erforderlich 
gehaltenen Sicherheiten bieten. 

Artikel 46 

(1) Die in Artikel 43 genannten Gegenstände dürfen von den 
Organisationen, denen die Steuerbefreiung gewährt worden ist, 
nur zu den Zwecken gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b des 
genannten Artikels ohne vorherige Unterrichtung der zuständi
gen Behörden verliehen, vermietet, veräußert oder überlassen 
werden. 

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung 
an eine Organisation, die nach der Artikeln 43 und 45 An
spruch auf Steuerbefreiung hat, bleibt die Steuerbefreiung beste
hen, sofern die betreffenden Gegenstände von dieser Organisa
tion zu Zwecken benutzt werden, die Anspruch auf diese Steu
erbefreiung eröffnen. 

In allen anderen Fällen ist bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zu 
entrichten, und zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der 
Vermietung, Veräußerung oder Überlassung geltenden Satz und 
nach der Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt 
von den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt wer
den. 

Artikel 47 

(1) Erfüllen die in Artikel 43 genannten Organisationen nicht 
mehr die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung oder beab
sichtigen sie, die steuerfrei eingeführten Gegenstände zu anderen 
als den nach diesem Artikel begünstigten Zwecken zu verwen
den, so haben sie die zuständigen Behörden davon zu unter
richten. 

(2) Auf Gegenstände, die im Besitz von Organisationen blei
ben, die nicht mehr die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
erfüllen, wird die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhoben, und 
zwar zu dem Satz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem diese 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, und nach der Be
schaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von den 
zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

(3) Auf Gegenstände, die von den Organisationen, denen 
eine Steuerbefreiung gewährt worden ist, zu anderen als den 
in Artikel 43 vorgesehenen Zwecken verwendet werden, wird 
die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhoben, und zwar zu dem 
Satz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Gegenstände einer 
anderen Verwendung zugeführt werden, und nach der Beschaf
fenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von den zu
ständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

KAPITEL 3 

Gegenstände für behinderte Personen 

Artikel 48 

(1) Von der Steuer befreit sind die eigens für die Erziehung, 
Beschäftigung und soziale Förderung Blinder und anderer kör
perlich oder geistig behinderter Personen gestalteten Gegen
stände, die
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a) durch Einrichtungen oder Organisationen eingeführt werden, 
deren Haupttätigkeit die Erziehung oder Unterstützung Be
hinderter ist und die von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten zur steuerfreien Einfuhr dieser Gegenstände 
ermächtigt worden sind, und 

b) unentgeltlich und ohne kommerzielle Absicht seitens des 
Zuwenders an eine derartige Einrichtung oder Organisation 
abgegeben werden. 

(2) Die Steuerbefreiung gilt für Ersatzteile, Bestandteile oder 
spezifische Zubehörteile der betreffenden Gegenstände sowie für 
Werkzeuge zur Wartung, Kontrolle, Eichung oder Instandset
zung dieser Gegenstände unter der Voraussetzung, dass diese 
Ersatzteile, Bestandteile, Zubehörteile oder Werkzeuge zur glei
chen Zeit wie diese Gegenstände eingeführt werden oder dass 
im Fall der späteren Einfuhr erkennbar ist, dass sie für Gegen
stände bestimmt sind, die zu einem früheren Zeitpunkt steuer
frei eingeführt worden sind oder die zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Steuerbefreiung für die Ersatzteile, Bestandteile, spezifischen 
Zubehörteile oder Werkzeuge beantragt wird, steuerfrei einge
führt werden könnten. 

(3) Die steuerfrei eingeführten Gegenstände dürfen nur für 
die Erziehung, Beschäftigung und soziale Förderung Blinder 
und sonstiger behinderter Personen verwendet werden. 

Artikel 49 

(1) Die unter Steuerbefreiung eingeführten Gegenstände kön
nen von den begünstigten Einrichtungen oder Organisationen 
an die von ihnen betreuten, in Artikel 48 genannten Personen 
ohne Absicht der Gewinnerzielung verliehen, vermietet, ver
äußert oder diesen überlassen werden, ohne dass die für die 
Gegenstände geltende Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zu ent
richten ist. 

(2) Ein Verleih, eine Vermietung, Veräußerung oder Überlas
sung darf unter anderen als den in Absatz 1 festgesetzten Be
dingungen nur erfolgen, wenn die zuständigen Behörden zuvor 
davon unterrichtet worden sind. 

Wenn ein Verleih, eine Vermietung, Veräußerung oder Über
lassung zugunsten einer Einrichtung oder Organisation erfolgt, 
die selbst zur steuerfreien Einfuhr berechtigt ist, bleibt die Steu
erbefreiung erhalten, sofern diese Einrichtung oder Organisation 
den betreffenden Gegenstand zu Zwecken verwendet, die An
spruch auf die Gewährung dieser Steuerbefreiung eröffnen. 

In allen anderen Fällen ist bei einem Verleih, einer Vermietung, 
Veräußerung oder Überlassung zuvor die Mehrwertsteuer zu 
entrichten, und zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der 
Vermietung, Veräußerung oder Überlassung geltenden Satz und 
nach der Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt 
von den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt wer
den. 

Artikel 50 

(1) Erfüllen die in Artikel 48 genannten Einrichtungen oder 
Organisationen nicht mehr die Voraussetzungen für die Steuer
befreiung oder beabsichtigen sie, steuerfrei eingeführte Gegen
stände zu anderen als nach diesem Artikel begünstigten Zwe
cken zu verwenden, so haben sie die zuständigen Behörden 
davon zu unterrichten. 

(2) Auf Gegenstände, die im Besitz von Einrichtungen oder 
Organisationen bleiben, die nicht mehr die Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung erfüllen, wird die entsprechende Mehrwert
steuer bei der Einfuhr erhoben, und zwar zu dem Satz, der zu 
dem Zeitpunkt gilt, zu dem diese Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllt werden, und nach der Beschaffenheit und dem Wert, die 
zu diesem Zeitpunkt von den zuständigen Behörden festgestellt 
oder anerkannt werden. 

(3) Auf Gegenstände, die von den von der Steuerbefreiung 
begünstigten Einrichtungen oder Organisationen zu anderen als 
den in Artikel 48 vorgesehenen Zwecken verwendet werden, 
wird die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhoben, und zwar 
zu dem Satz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Gegen
stände einer anderen Verwendung zugeführt werden, und nach 
der Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von 
den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

KAPITEL 4 

Zugunsten von Katastrophenopfern eingeführte Gegenstände 

Artikel 51 

Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 52 bis 57 
Gegenstände, die von staatlichen oder anderen von den zustän
digen Behörden anerkannten Organisationen der Wohlfahrts
pflege eingeführt werden, um 

a) unentgeltlich an die Opfer von Katastrophen verteilt zu wer
den, die das Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten be
rühren, 

b) oder den Opfern solcher Katastrophen unentgeltlich zur Ver
fügung gestellt zu werden, dabei jedoch Eigentum der betref
fenden Organisationen bleiben. 

Die Steuerbefreiung gilt unter den gleichen Bedingungen auch 
für Gegenstände, die von den Hilfseinheiten zur Deckung ihres 
Bedarfs während der Hilfsaktion eingeführt werden. 

Artikel 52 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind Material und Aus
rüstungen, die für den Wiederaufbau in Katastrophengebieten 
bestimmt sind. 

Artikel 53 

Die Steuerbefreiung kann nur aufgrund einer Entscheidung ge
währt werden, die die Kommission auf Antrag des oder der 
betroffenen Mitgliedstaaten im Rahmen eines Dringlichkeitsver
fahrens nach Anhörung der anderen Mitgliedstaaten erlässt. In 
dieser Entscheidung werden, soweit erforderlich, auch der Um
fang der Steuerbefreiung und die Bedingungen für ihre Anwen
dung festgelegt. 

Die von einer Katastrophe betroffenen Mitgliedstaaten können, 
bis ihnen die Entscheidung der Kommission mitgeteilt wird, die 
Einfuhr von Gegenständen zu den in Artikel 51 genannten 
Zwecken unter Aussetzung der Mehrwertsteuer genehmigen, 
wobei sich die einführende Organisation verpflichtet, sie nach
träglich zu entrichten, falls die Steuerbefreiung nicht gewährt 
wird.
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Artikel 54 

Die Steuerbefreiung wird nur solchen Organisationen gewährt, 
deren Buchführung den zuständigen Behörden eine Kontrolle 
ihrer Tätigkeiten ermöglicht und die alle für erforderlich erach
teten Sicherheiten bieten. 

Artikel 55 

(1) Die in Artikel 51 Absatz 1 genannten Gegenstände dür
fen von den Organisationen, von denen eine Steuerbefreiung 
gewährt worden ist, nur unter den in dem genannten Artikel 
vorgesehenen Bedingungen ohne vorherige Unterrichtung der 
zuständigen Behörden verliehen, vermietet, veräußert oder über
lassen werden. 

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung 
an eine nach Artikel 51 zur steuerfreien Einfuhr berechtigte 
Organisation bleibt die Befreiung bestehen, sofern die betreffen
den Gegenstände von dieser Organisation zu Zwecken benutzt 
werden, die Anspruch auf diese Befreiung eröffnen. 

In allen anderen Fällen ist bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Mehrwertsteuer zu entrichten, und 
zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der Vermietung, 
Veräußerung oder Überlassung geltenden Satz und nach der 
Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von 
den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

Artikel 56 

(1) Die in Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ge
genstände dürfen nach ihrer Verwendung durch die Katastro
phenopfer ohne vorherige Unterrichtung der zuständigen Behör
den weder verliehen, vermietet, veräußert noch überlassen wer
den. 

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung 
an eine nach Artikel 51 oder gegebenenfalls nach Artikel 43 
Absatz 1 Buchstabe a zur steuerfreien Einfuhr berechtigte Or
ganisation bleibt die Befreiung bestehen, sofern die Gegenstände 
von der Organisation zu Zwecken benutzt werden, die An
spruch auf diese Befreiung eröffnen. 

In allen anderen Fällen ist bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Mehrwertsteuer zu entrichten, und 
zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der Vermietung, 
Veräußerung oder Überlassung geltenden Satz und nach der 
Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von 
den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

Artikel 57 

(1) Erfüllen die in Artikel 51 genannten Organisationen nicht 
mehr die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung oder beab
sichtigen sie, die steuerfrei eingeführten Waren zu anderen als 
den nach dem genannten Artikel begünstigten Zwecken zu ver
wenden, so haben sie die zuständigen Behörden davon zu un
terrichten. 

(2) Werden Gegenstände im Besitz von Organisationen, die 
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nicht mehr erfüllen, 
Organisationen überlassen, die nach diesem Kapitel oder gege
benenfalls nach Artikel 43 Anrecht auf Steuerbefreiung haben, 

so bleibt die Steuerbefreiung bestehen, sofern die Gegenstände 
von diesen Organisationen zu Zwecken benutzt werden, die 
Anspruch auf die Steuerbefreiung eröffnen. In allen anderen 
Fällen wird auf die Gegenstände die entsprechende Mehrwert
steuer bei der Einfuhr erhoben, und zwar zu dem Satz, der zu 
dem Zeitpunkt gilt, zu dem diese Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllt werden, und nach der Beschaffenheit und dem Wert, die 
zu diesem Zeitpunkt von den zuständigen Behörden festgestellt 
oder anerkannt werden. 

(3) Auf Gegenstände, die von den Organisationen, denen 
eine Steuerbefreiung gewährt worden ist, zu anderen als den 
in diesem Kapitel vorgesehenen Zwecken verwendet werden, 
wird die entsprechende Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhoben, 
und zwar zu dem Satz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die 
Waren einer anderen Verwendung zugeführt werden, und nach 
der Beschaffenheit und dem Wert, die zu diesem Zeitpunkt von 
den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden. 

TITEL IX 

EINFUHREN IM RAHMEN ZWISCHENSTAATLICHER 
BEZIEHUNGEN 

KAPITEL 1 

Auszeichnungen und Ehrengaben 

Artikel 58 

Sofern den zuständigen Behörden von den Beteiligten ausrei
chend nachgewiesen wird, dass es sich um Einfuhren handelt, 
denen keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen, sind 
von der Steuer befreit: 

a) Auszeichnungen, die von der Regierung eines Drittlandes an 
Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz in der Gemeinschaft 
verliehen werden, 

b) Pokale, Gedenkmünzen und ähnliche Gegenstände mit im 
Wesentlichen symbolischem Wert, die von Personen mit 
gewöhnlichem Wohnsitz in der Gemeinschaft aus einem 
Drittland oder Drittgebiet eingeführt werden und die ihnen 
in dem betreffenden Drittland oder Drittgebiet in Anerken
nung ihrer Tätigkeit auf künstlerischem Gebiet, in den Wis
senschaften, im Sport oder im öffentlichen Dienst oder aber 
in Anerkennung ihrer Verdienste bei einer besonderen Gele
genheit verliehen wurden, 

c) Pokale, Gedenkmünzen und ähnliche Gegenstände mit im 
wesentlichen symbolischem Wert, die von Behörden oder 
Personen eines Drittlandes oder Drittgebiets unentgeltlich 
zu den gleichen wie den in Buchstabe b genannten Zwecken 
im Gebiet der Gemeinschaft verliehen werden sollen, 

d) Belohnungen, Trophäen und Andenken mit symbolischem 
Charakter und von geringem Wert, die zur unentgeltlichen 
Verteilung an Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz in ei
nem Drittland oder Drittgebiet bei Geschäftskongressen oder 
ähnlichen internationalen Veranstaltungen bestimmt sind 
und ihrer Art, ihrem Stückwert und ihren sonstigen Merk
malen nach keinen Anlass zu der Annahme geben, dass die 
Einfuhr aus geschäftlichen Gründen erfolgt.
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KAPITEL 2 

Geschenke im Rahmen zwischenstaatlicher Beziehungen 

Artikel 59 

Von der Steuer befreit sind — gegebenenfalls unbeschadet der 
Bestimmungen für den internationalen Reiseverkehr — vor
behaltlich der Artikel 60 und 61 Gegenstände, 

a) die von Personen eingeführt werden, die einem Drittland 
oder Drittgebiet einen offiziellen Besuch abgestattet haben 
und die Gegenstände bei diesem Anlass von amtlichen Stel
len des Empfangslandes als Geschenk erhalten haben; 

b) die von Personen eingeführt werden, die der Gemeinschaft 
einen offiziellen Besuch abstatten und die Gegenstände bei 
dieser Gelegenheit den gastgebenden Behörden als Geschenk 
zu überreichen beabsichtigen; 

c) die als Geschenk, als Zeichen der Freundschaft oder des 
Wohlwollens von einer amtlichen Stelle, einer Gebietskörper
schaft oder einer gemeinnützigen Vereinigung in einem 
Drittland oder Drittgebiet an eine amtliche Stelle, Gebiets
körperschaft oder eine von den zuständigen Behörden zur 
von der Steuer befreiten Entgegennahme derartiger Gegen
stände befugte gemeinnützige Vereinigung in dem Einfuhr
mitgliedstaat gerichtet werden. 

Artikel 60 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind alkoholische Er
zeugnisse, Tabak und Tabakwaren. 

Artikel 61 

Die Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn die Gegenstände 

a) nur gelegentlich zum Geschenk gemacht werden, 

b) ihrer Art, ihres Wertes oder ihrer Menge nach keinen kom
merziellen Zweck erkennen lassen, 

c) nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. 

KAPITEL 3 

Zum persönlichen Gebrauch von Staatsoberhäuptern 
bestimmte Gegenstände 

Artikel 62 

(1) Von der Steuer befreit sind im Rahmen der von den 
zuständigen Behörden festgelegten Grenzen und Bedingungen: 

a) Geschenke an Staatsoberhäupter, 

b) Gegenstände, die von Staatsoberhäuptern eines Drittlandes 
sowie von den sie offiziell vertretenden Persönlichkeiten 
während ihres offiziellen Aufenthalts in der Gemeinschaft 
ge- oder verbraucht werden sollen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Steuerbefreiung 
kann seitens des Einfuhrmitgliedstaats von der Bedingung der 
Gegenseitigkeit abhängig gemacht werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannte Steuerbefreiung gilt ebenfalls 
für Personen, die auf internationaler Ebene gleiche Vorrechte 
wie ein Staatsoberhaupt genießen. 

TITEL X 

EINFUHR VON GEGENSTÄNDEN ZUR ABSATZFÖRDERUNG 

KAPITEL 1 

Warenmuster oder -proben von geringem Wert 

Artikel 63 

(1) Von der Steuer befreit sind unbeschadet von Artikel 67 
Absatz 1 Buchstabe a Warenmuster und -proben von geringem 
Wert, die lediglich dazu bestimmt sind, Aufträge für Waren 
entsprechender Art zu beschaffen. 

(2) Die zuständigen Behörden können die Steuerbefreiung 
davon abhängig machen, dass bestimmte Artikel durch Zerrei
ßen, Lochen, unauslöschliche und erkennbare Kennzeichen oder 
ein anderes Verfahren auf Dauer unbrauchbar gemacht werden, 
ohne dass sie dadurch ihre Eigenschaft als Muster oder Proben 
verlieren. 

(3) Als „Warenmuster oder -proben“ im Sinne von Absatz 1 
gelten die für eine Warengruppe repräsentativen Waren, die 
durch die Art ihrer Aufmachung und die für eine jeweilige 
Warenart oder -qualität angebotene Menge zu anderen Zwecken 
als zur Absatzförderung ungeeignet sind. 

KAPITEL 2 

Werbedrucke und Werbegegenstände 

Artikel 64 

Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich des Artikels 65 Werbe
drucke, z. B. Kataloge, Preislisten, Gebrauchsanweisungen oder 
Merkblätter betreffend 

a) zum Verkauf oder zur Vermietung angebotene Waren, wenn 
die Angebote von einer außerhalb der Gemeinschaft ansäs
sigen Person ausgehen, oder 

b) im Verkehrswesen, bei im Handel üblichen Versicherungen 
oder im Bankwesen angebotene Dienstleistungen, wenn die 
Angebote von einer außerhalb der Gemeinschaft ansässigen 
Person ausgehen. 

Artikel 65 

(1) Die Steuerbefreiung gilt nur für Werbedrucke, die nach
stehende Voraussetzungen erfüllen:
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a) Die Drucke müssen sichtbar den Namen des Unternehmens 
tragen, das die Waren herstellt, verkauft oder vermietet oder 
die betreffenden Dienstleistungen anbietet; 

b) jede Sendung darf nur einen einzigen Werbedruck oder im 
Falle einer aus mehreren Drucken bestehenden Sendung nur 
ein Exemplar eines jeden Werbedrucks enthalten; 

c) bei den Drucken darf es sich nicht um Sammelsendungen 
desselben Absenders an denselben Empfänger handeln. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b kann die Befrei
ung für Sendungen mit mehreren Exemplaren eines gleichen 
Drucks ebenfalls gewährt werden, falls ihr Rohgewicht nicht 
mehr als 1 kg beträgt. 

Artikel 66 

Von der Steuer befreit sind die von Lieferanten unentgeltlich an 
ihre Kunden gerichteten Werbegegenstände ohne eigenen Han
delswert, die ausschließlich zu Werbezwecken verwendbar sind. 

KAPITEL 3 

Auf Ausstellungen oder ähnlichen Veranstaltungen ge- oder 
verbrauchte Gegenstände 

Artikel 67 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 68 
bis 71: 

a) kleine Muster oder Proben von Waren, die für eine Ausstel
lung oder ähnliche Veranstaltung bestimmt sind, 

b) Gegenstände, die ausschließlich zu ihrer eigenen Vorführung 
oder zur Vorführung von Maschinen und Apparaten auf 
einer Ausstellung oder ähnlichen Veranstaltung eingeführt 
werden, 

c) verschiedene Werkstoffe von geringem Wert, wie Farben, 
Lacke, Tapeten usw., die beim Bau, bei der Einrichtung 
und Ausstattung von Ständen auf einer Ausstellung oder 
ähnlichen Veranstaltung verwendet und durch ihre Verwen
dung verbraucht werden, 

d) Werbedrucke, Kataloge, Prospekte, Preislisten, Werbeplakate, 
bebilderte und sonstige Kalender, ungerahmte Fotografien 
und andere Gegenstände, die unentgeltlich zur Werbung 
für auf einer Ausstellung oder ähnlichen Veranstaltung ge
zeigte Waren verwendet werden sollen. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten als „Ausstellung oder ähn
liche Veranstaltung“: 

a) Ausstellungen, Messen und ähnliche Leistungsschauen des 
Handels, der Industrie, der Landwirtschaft und des Hand
werks, 

b) Ausstellungen oder Veranstaltungen hauptsächlich zu Wohl
tätigkeitszwecken, 

c) Ausstellungen oder Veranstaltungen, die in erster Linie der 
Förderung der Wissenschaft, der Technik, des Handwerks, 
der Kunst, der Erziehung, der Kultur, des Sports, der Reli
gion, des Kultes, der Gewerkschaftsarbeit, des Fremdenver
kehrs oder der Völkerverständigung dienen, 

d) Treffen von Vertretern internationaler Organisationen oder 
Zusammenschlüsse, 

e) offizielle Feierlichkeiten oder Gedächtnisfeiern. 

Zum Verkauf von Waren privat veranstalteten Ausstellungen in 
Läden oder Geschäftsräumen sind von dieser Definition aus
genommen. 

Artikel 68 

Die Steuerbefreiung nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a gilt 
nur für Muster oder Proben, die 

a) als fertige Muster oder Proben unentgeltlich eingeführt oder 
auf der Veranstaltung aus nicht abgepackt eingeführten Wa
ren hergestellt werden; 

b) während der Veranstaltung ausschließlich an die Besucher 
unentgeltlich zum Ge- oder Verbrauch abgegeben werden 
sollen; 

c) erkennbar Muster oder Proben zu Werbezwecken mit gerin
gem Stückwert sind; 

d) nicht zum Verkauf geeignet und gegebenenfalls in Umschlie
ßungen mit einer geringeren Warenmenge dargeboten wer
den als die kleinste im Handel erhältliche Menge der gleichen 
Ware; 

e) im Falle von Nahrungsmitteln und Getränken nicht wie un
ter Buchstabe d angegeben dargeboten werden, sofern sie auf 
der Veranstaltung an Ort und Stelle verzehrt oder getrunken 
werden; 

f) ihrem Gesamtwert und ihrer Menge nach der Art der Ver
anstaltung, der Besucherzahl und der jeweiligen Beteiligung 
des Ausstellers angemessen sind. 

Artikel 69 

Die Steuerbefreiung nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe b gilt 
nur für Waren, 

a) die auf der Veranstaltung verbraucht oder vernichtet werden 
und 

b) die ihrem Gesamtwert und ihrer Menge nach der Art der 
Veranstaltung, der Besucherzahl sowie der jeweiligen Betei
ligung des Ausstellers angemessen sind.

DE L 292/16 Amtsblatt der Europäischen Union 10.11.2009



Artikel 70 

Die Steuerbefreiung nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe d gilt 
nur für Werbedrucke und Werbegegenstände, die 

a) ausschließlich zur unentgeltlichen Verteilung an die Besucher 
während der Veranstaltung bestimmt sind; 

b) ihrem Gesamtwert und ihrer Menge nach der Art der Ver
anstaltung, der Besucherzahl sowie der jeweiligen Beteiligung 
des Ausstellers angemessen sind. 

Artikel 71 

Von der Steuerbefreiung nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben a 
und b sind ausgeschlossen: 

a) alkoholische Erzeugnisse, 

b) Tabak und Tabakwaren, 

c) Brenn- und Treibstoffe. 

TITEL XI 

GEGENSTÄNDE, DIE ZU PRÜFUNGS-, ANALYSE- ODER 
VERSUCHSZWECKEN EINGEFÜHRT WERDEN 

Artikel 72 

Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 73 bis 78 
Gegenstände, die zur Bestimmung ihrer Zusammensetzung, Be
schaffenheit oder anderer technischer Merkmale für Informati
onszwecke, industrielle oder kommerzielle Forschungszwecke 
geprüft, analysiert oder erprobt werden sollen. 

Artikel 73 

Unbeschadet von Artikel 76 wird die Steuerbefreiung nur unter 
der Voraussetzung gewährt, dass die zu Prüfungs-, Analyse- 
oder Versuchszwecken verwendeten Gegenstände während die
ser Prüfungen, Analysen oder Versuche vollständig verbraucht 
oder vernichtet werden. 

Artikel 74 

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen sind Gegenstände, die 
Prüfungs-, Analyse- oder Versuchszwecken dienen, welche ihrer
seits bereits eine Absatzförderung darstellen. 

Artikel 75 

Die Steuerbefreiung wird nur für die Menge gewährt, die für den 
Zweck, zu dem die Gegenstände eingeführt werden, unbedingt 
erforderlich ist. Diese Menge wird von den zuständigen Behör
den in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung des genannten 
Zwecks festgesetzt. 

Artikel 76 

(1) Die Steuerbefreiung gilt auch für Gegenstände, die wäh
rend der Prüfungen, Analysen oder Versuche nicht vollständig 

verbraucht oder vernichtet werden, sofern die restlichen Waren 
mit Zustimmung der zuständigen Behörden unter zollamtlicher 
Überwachung 

a) nach Beendigung der Prüfungen, Analysen oder Versuche 
vollständig vernichtet oder in Waren ohne Handelswert um
gewandelt werden, 

b) unentgeltlich dem Fiskus überlassen werden, wenn diese 
Möglichkeit in den einzelstaatlichen Gesetzen vorgesehen ist, 

c) in ordnungsgemäß begründeten Fällen außerhalb der Ge
meinschaft ausgeführt werden. 

(2) Als „restliche Waren“ im Sinne von Absatz 1 gelten die 
bei den Prüfungen, Analysen oder Versuchen anfallenden Er
zeugnisse oder die nicht tatsächlich verwendeten Gegenstände. 

Artikel 77 

Außer bei Anwendung von Artikel 76 Absatz 1 wird auf die 
restlichen Waren die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr nach dem 
zum Zeitpunkt des Abschlusses der in Artikel 72 genannten 
Prüfungen, Analysen oder Versuche geltenden Satz und nach 
der Beschaffenheit und dem Zollwert erhoben, die von den 
zuständigen Behörden zu diesem Zeitpunkt festgestellt oder an
erkannt werden. 

Der Beteiligte kann jedoch die restlichen Waren mit Einver
ständnis der zuständigen Behörden unter zollamtlicher Über
wachung in Abfälle oder Schrott umwandeln. In diesem Fall 
werden als Eingangsabgaben die für diese Abfälle oder diesen 
Schrott zum Zeitpunkt ihrer Herstellung geltenden Sätze ange
wendet. 

Artikel 78 

Die Frist, innerhalb derer die Prüfungen, Analysen oder Ver
suche durchgeführt und die Verwaltungsförmlichkeiten im Hin
blick auf die Gewährleistung der zweckentsprechenden Verwen
dung der Gegenstände erfüllt sein müssen, wird von den zu
ständigen Behörden festgelegt. 

TITEL XII 

VERSCHIEDENE EINFUHREN 

KAPITEL 1 

Sendungen an die für Urheberrechtsschutz oder gewerblichen 
Rechtsschutz zuständigen Stellen 

Artikel 79 

Von der Steuer befreit sind Markenzeichen, Muster, Modelle 
oder Zeichnungen sowie die diesbezüglichen Hinterlegungs
unterlagen, die Dokumente über die Anmeldung von Patenten 
oder dergleichen, die für die für Urheberrechtsschutz oder ge
werblichen Rechtsschutz zuständigen Stellen bestimmt sind.
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KAPITEL 2 

Werbematerial für den Fremdenverkehr 

Artikel 80 

Von der Steuer befreit sind: 

a) Unterlagen (Faltprospekte, Broschüren, Bücher, Magazine, 
Reiseführer, Plakate mit oder ohne Rahmen, nicht einge
rahmte Fotografien oder Fotografische Vergrößerungen, 
Landkarten mit oder ohne Abbildungen, bedruckte Fenster
transparente, Bildkalender), die kostenlos verteilt werden und 
im wesentlichen die Öffentlichkeit dazu veranlassen sollen, 
fremde Länder zu besuchen und dort an Treffen oder Ver
anstaltungen kulturellen, touristischen, sportlichen, religiösen 
oder beruflichen Charakters teilzunehmen, sofern diese Un
terlagen nicht mehr als 25 v. H. private Geschäftsreklame 
enthalten und offensichtlich allgemeinen Werbezwecken die
nen; 

b) die von Fremdenverkehrsämtern oder auf ihre Veranlassung 
hin veröffentlichten Listen oder Jahrbücher ausländischer Ho
tels sowie Fahrpläne von im Ausland betriebenen Verkehrs
unternehmen, sofern sie unentgeltlich verteilt werden sollen 
und nicht mehr als 25 v. H. private Geschäftsreklame ent
halten; 

c) technisches Material, das den von den einzelstaatlichen Frem
denverkehrsämtern anerkannten Vertretern oder bezeichne
ten Korrespondenten zugesandt wird und nicht zur Vertei
lung bestimmt ist, wie z. B. Jahrbücher, Telefon- oder Fern
schreiberverzeichnisse, Hotellisten, Messekataloge, Muster mit 
geringem Wert von handwerklichen Erzeugnissen, Doku
mentationsmaterial über Museen, Universitäten, Bäder oder 
ähnliche Einrichtungen. 

KAPITEL 3 

Verschiedene Dokumente und Gegenstände 

Artikel 81 

(1) Von der Steuer befreit sind: 

a) unentgeltlich an öffentliche Dienststellen der Mitgliedstaaten 
gerichtete Dokumente, 

b) zur unentgeltlichen Weitergabe bestimmte Veröffentlichun
gen ausländischer Regierungen und offizieller internationaler 
Organisationen, 

c) Stimmzettel für Wahlen, die von außerhalb der Gemein
schaft niedergelassenen Organen durchgeführt werden, 

d) Gegenstände, die vor Gerichten oder anderen Instanzen der 
Mitgliedstaaten als Beweisstücke oder zu ähnlichen Zwecken 
verwendet werden sollen, 

e) Unterschriftsmuster, auch in Form gedruckter Rundschrei
ben, die im Rahmen des üblichen Informationsaustauschs 
zwischen Behörden oder Bankinstituten versandt werden, 

f) an die Zentralbanken der Mitgliedstaaten gerichtete amtliche 
Drucksachen, 

g) Berichte, Tätigkeitsberichte, Informationsschriften, Pro
spekte, Zeichnungsscheine und andere von Gesellschaften 
ohne Sitz in der Gemeinschaft herausgegebene Dokumente, 
die für Inhaber oder Zeichner von Wertpapieren dieser Ge
sellschaften bestimmt sind, 

h) Informationsträger (Lochkarten, Tonaufzeichnungen, Mikro
filme usw.) für die Übermittlung von Informationen, die 
dem Empfänger kostenlos zur Verfügung gestellt werden, 
sofern die Steuerbefreiung nicht zu Missbräuchen oder er
heblichen Wettbewerbsverzerrungen führt, 

i) auf internationalen Tagungen, Konferenzen oder Kongressen 
verwendete Akten, Archive, Vordrucke und andere Doku
mente sowie die Sitzungsberichte derartiger Veranstaltun
gen, 

j) Entwürfe, technische Zeichnungen, Planpausen, Beschrei
bungen und ähnliche Unterlagen, die zwecks Erlangung 
oder Ausführung von Aufträgen außerhalb der Gemein
schaft oder zur Teilnahme an einem in der Gemeinschaft 
ausgeschriebenen Wettbewerb eingeführt werden, 

k) Unterlagen für Prüfungen, die in der Gemeinschaft von Ein
richtungen außerhalb der Gemeinschaft veranstaltet werden, 

l) Vordrucke, die im Rahmen internationaler Übereinkommen 
im internationalen Kraftfahrzeug- oder Warenverkehr ver
wendet werden, 

m) Vordrucke, Schilder, Fahrtausweise und ähnliche Unterlagen, 
die von Verkehrsunternehmen oder Unternehmen des Ho
telgewerbes außerhalb der Gemeinschaft an Reisebüros in 
der Gemeinschaft gesandt werden, 

n) schon benutzte Vordrucke, Fahrtausweise, Konnossemente, 
Frachtbriefe oder sonstige Geschäftsunterlagen, 

o) amtliche Drucksachen nationaler oder internationaler Behör
den sowie die internationalen Mustern entsprechenden Dru
cke, die von außerhalb der Gemeinschaft ansässigen Verbän
den an ihre Korrespondenzverbände in der Gemeinschaft 
zur Verteilung gerichtet werden, 

p) an Presseagenturen oder Verleger von Zeitungen oder Zeit
schriften gerichtete Pressefotografien, Diapositive und Kli
schees für Pressefotografien, auch mit Bildtext, 

q) im Anhang I genannte von der Organisation der Vereinten 
Nationen oder einer ihrer Sonderorganisationen hergestellte 
Gegenstände, ungeachtet ihres Verwendungszwecks,
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r) Sammlungsstücke und Kunstgegenstände erzieherischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Charakters, die nicht 
zum Verkauf bestimmt sind und von Museen, Galerien 
und anderen Einrichtungen eingeführt werden, die von 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur zollfreien 
Einfuhr dieser Gegenstände ermächtigt worden sind, 

s) die Einfuhr der amtlichen Veröffentlichungen, mit denen das 
Ausfuhrland oder Ausfuhrgebiet und die dort niedergelasse
nen internationalen Organisationen, öffentlichen Körper
schaften und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen Maßnah
men öffentlicher Gewalt bekannt machen, sowie die Einfuhr 
der Drucksachen, die die in den Mitgliedstaaten als solche 
offiziell anerkannten ausländischen politischen Organisatio
nen anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament 
oder anlässlich nationaler Wahlen, die vom Herkunftsland 
aus organisiert werden, verteilen, sofern diese Veröffent
lichungen und Drucksachen im Ausfuhrland oder Ausfuhr
gebiet der Steuer unterliegen und bei der Ausfuhr nicht 
davon befreit wurden. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe r genannte Steuerbefreiung 
wird nur gewährt, wenn die Gegenstände unentgeltlich einge
führt werden oder wenn sie zwar entgeltlich eingeführt, jedoch 
nicht von einem Steuerpflichtigen geliefert werden. 

KAPITEL 4 

Verpackungsmittel zum Verstauen und Schutz von Waren 
während ihrer Beförderung 

Artikel 82 

Von der Steuer befreit sind Seile, Stroh, Planen, Papier und 
Pappe, Holz und Kunststoffe und ähnliche Waren, die zum 
Verstauen und zum Schutz, auch Wärmeschutz, von Waren 
während ihrer Beförderung in das Gebiet der Gemeinschaft die
nen, sofern 

a) sie normalerweise nicht wiederverwendbar sind und 

b) ihr Gegenwert in die Steuerbemessungsgrundlage bei der 
Einfuhr gemäß Kapitel 4 von Titel VII der Richtlinie 
2006/112/EG einzubeziehen ist. 

KAPITEL 5 

Streu und Futter für Tiere während ihrer Beförderung 

Artikel 83 

Von der Steuer befreit sind Streu und Futter jeder Art, die für 
die Tiere während ihrer Beförderung in das Gebiet der Gemein
schaft auf den Transportmitteln mitgeführt werden. 

KAPITEL 6 

Treib- und Schmierstoffe in Straßenkraftfahrzeugen und 
Spezialcontainern 

Artikel 84 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 85, 
86 und 87 

a) Treibstoff in den Hauptbehältern von 

i) Personenkraftfahrzeugen, Nutzfahrzeugen und Kraft
rädern; 

ii) Spezialcontainern; 

b) Treibstoff in tragbaren Behältern, die in Personenkraftfahr
zeugen oder auf Krafträdern mitgeführt werden, bis zu einer 
Höchstmenge von 10 l je Fahrzeug; die einzelstaatlichen 
Bestimmungen über Besitz und Beförderung von Treibstoff 
bleiben hiervon unberührt. 

(2) Im Sinne des Absatzes 1 gelten als 

a) „Nutzfahrzeuge“: Straßenkraftfahrzeuge (einschließlich Zug
maschinen mit oder ohne Anhänger), die nach Bauart und 
Ausrüstung geeignet sind zur entgeltlichen oder unentgeltli
chen Beförderung von mehr als neun Personen einschließlich 
des Fahrers, oder von Waren, sowie alle besonderen Straßen
fahrzeuge für andere als Beförderungszwecke im eigentlichen 
Sinne; 

b) „Personenkraftfahrzeuge“: Kraftfahrzeuge, die den Kriterien 
unter Buchstabe a nicht entsprechen; 

c) „Hauptbehälter“: 

i) die vom Hersteller in alle Kraftfahrzeuge desselben Typs 
fest eingebauten Behälter, die die unmittelbare Verwen
dung des Treibstoffs für den Antrieb der Kraftfahrzeuge 
und gegebenenfalls für das Funktionieren der Kühlanlage 
oder sonstiger Anlagen während des Transports ermögli
chen; 

ii) die vom Hersteller in alle Container desselben Typs fest 
eingebauten Behälter, die die unmittelbare Verwendung 
des Treibstoffs für das Funktionieren der Kühlanlage 
oder sonstiger Anlagen von Spezialcontainern während 
des Transports ermöglichen; 

d) „Spezialcontainer“: alle Behälter mit Vorrichtungen, die spe
ziell für Systeme wie z. B. Kühlung, Sauerstoffzufuhr, 
Wärmeisolierung oder sonstige Anlagen dienen.
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Zusätzlich zu den in Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i genannten 
Behältern gelten auch Gasbehälter in Kraftfahrzeugen, die un
mittelbar mit Gas betrieben werden können, sowie die Behälter 
für sonstige Einrichtungen, mit denen die Fahrzeuge gegebenen
falls ausgerüstet sind, als Hauptbehälter. 

Artikel 85 

Für Treibstoff in den Hauptbehältern von Nutzfahrzeugen und 
Spezialcontainern können die Mitgliedstaaten die Befreiung wie 
folgt beschränken: 

a) für aus einem Drittland oder einem Drittgebiet kommende 
Fahrzeuge auf 200 l je Fahrzeug und Reise; 

b) auf 200 l je Spezialcontainer und Reise. 

Artikel 86 

Die Mitgliedstaaten können die von der Steuer befreite Treib
stoffmenge beschränken bei 

a) Nutzfahrzeugen für Beförderungen im internationalen Ver
kehr, die aus Drittländern oder Drittgebieten mit Bestim
mungsort in einem höchstens 25 km Luftlinie tiefen Streifen 
ihres Grenzgebiets kommen, wenn die Beförderung durch 
Personen mit Wohnsitz in diesem Grenzgebiet erfolgt; 

b) Personenkraftwagen, die Personen gehören, die ihren Wohn
sitz in einem höchstens 15 km Luftlinie tiefen, an ein Dritt
land oder Drittgebiet angrenzenden Streifen haben. 

Artikel 87 

(1) Treibstoffe, die von der Steuer befreit sind, dürfen weder 
in einem anderen Kraftfahrzeug als dem, in dem sie eingeführt 
wurden, verwendet werden, noch aus diesem Fahrzeug entfernt 
oder gelagert werden, ausgenommen während an dem Fahrzeug 
erforderlicher Reparaturen; auch dürfen sie von den von der 
Befreiung Begünstigten weder veräußert noch überlassen wer
den. 

(2) Die Nichteinhaltung des Absatzes 1 hat die Erhebung der 
Mehrwertsteuer bei der Einfuhr auf die betreffenden Waren mit 
dem zum Zeitpunkt der Nichteinhaltung geltenden Satz zur 
Folge, und zwar nach der Beschaffenheit und dem Wert, die 
von den zuständigen Behörden zu diesem Zeitpunkt festgestellt 
oder anerkannt werden. 

Artikel 88 

Die Befreiung gilt auch für Schmierstoffe, die sich in Kraftfahr
zeugen befinden und die dem normalen Bedarf für den Betrieb 
während der Beförderung entsprechen. 

KAPITEL 7 

Gegenstände für den Bau, zur Unterhaltung oder 
Ausschmückung von Gedenkstätten oder Friedhöfen für 

Kriegsopfer 

Artikel 89 

Von der Steuer befreit sind Gegenstände aller Art, die von den 
zuständigen Behörden hierzu zugelassenen Organisationen zur 
Verwendung beim Bau, bei der Unterhaltung oder Ausschmü
ckung von Friedhöfen, Gräbern und Gedenkstätten für in der 
Gemeinschaft bestattete Kriegsopfer eines Drittlandes eingeführt 
werden. 

KAPITEL 8 

Särge, Urnen und Gegenstände zur Grabausschmückung 

Artikel 90 

Von der Steuer befreit sind 

a) Särge mit Verstorbenen und Urnen mit der Asche Verstor
bener sowie Blumen, Kränze und andere übliche Ausschmü
ckungsgegenstände, 

b) Blumen, Kränze und sonstige Gegenstände zur Grabaus
schmückung, die von Personen mit Wohnsitz außerhalb 
der Gemeinschaft anlässlich einer Beerdigung oder zum Aus
schmücken von Gräbern im Gebiet der Gemeinschaft mit
geführt werden, sofern diese Waren ihrer Art und Menge 
nach keinen kommerziellen Zweck erkennen lassen. 

TITEL XIII 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 91 

Ist in dieser Richtlinie vorgesehen, dass die Steuerbefreiung nur 
unter bestimmten Voraussetzungen gewährt wird, so hat der 
Beteiligte den zuständigen Behörden nachzuweisen, dass diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Artikel 92 

(1) Der Gegenwert des Euro in Landeswährung, der bei der 
Anwendung dieser Richtlinie zu berücksichtigen ist, wird einmal 
jährlich festgesetzt. Es gelten die Sätze des ersten Arbeitstages 
des Monats Oktober mit Wirkung zum 1. Januar des folgenden 
Jahres. 

(2) Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Beträge in Landes
währung, die sich aus der Umrechnung der Euro-Beträge erge
ben, zu runden. 

(3) Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Höhe der Steuerbe
freiungen unverändert beizubehalten, die zum Zeitpunkt der 
jährlichen Anpassung nach Absatz 1 gilt, wenn die Umrech
nung der in Euro ausgedrückten Beträge der Steuerbefreiung 
von der in Absatz 2 vorgesehenen Rundung eine Änderung 
der in Landeswährung ausgedrückten Steuerbefreiung um weni
ger als 5 v. H. oder eine Verringerung dieser Befreiung zur Folge 
hätte.
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Artikel 93 

Unbeschadet dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten beibe
halten: 

a) Vorrechte und Befreiungen, die sie im Rahmen von zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern geschlossenen Abkommen 
über kulturelle, wissenschaftliche oder technische Zusam
menarbeit gewähren, 

b) besondere, durch die Art des Grenzverkehrs gerechtfertigte 
Steuerbefreiungen, die sie im Rahmen von zwischen Mit
gliedstaaten und Drittländern geschlossenen Grenzabkom
men gewähren, 

c) Steuerbefreiungen, die im Rahmen von Abkommen gewährt 
werden, die mit Drittländern, welche Vertragsparteien des am 
7. Dezember 1944 unterzeichneten Abkommens über die 
internationale Zivilluftfahrt sind, zur Anwendung der Emp
fehlungen 4.42 und 4.44 des Anhangs 9 zu diesem Abkom
men auf der Grundlage der Gegenseitigkeit geschlossen wur
den. 

Artikel 94 

Dieser Richtlinie steht nicht entgegen, dass die Mitgliedstaaten 
Steuerbefreiungen bei der Einfuhr aufrechterhalten, die folgen
den Personen gewährt werden, solange für diese Bereiche keine 
gemeinschaftlichen Bestimmungen bestehen: 

a) Seeleuten der Handelsmarine, 

b) Arbeitnehmern, die nach einem beruflich bedingten Aufent
halt von mindestens sechs Monaten außerhalb der Gemein
schaft in ihr Herkunftsland zurückkehren. 

Artikel 95 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die zur Anwendung 
dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften mit; soweit diese Vor
schriften durch bloßen Verweis auf gleichlautende Vorschriften 
der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 erlassen werden, vermerken 
sie dies. 

Artikel 96 

Die Richtlinie 83/181/EWG in der Fassung der in Anhang II Teil 
A aufgeführten Richtlinien wird unbeschadet der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang II Teil B genann
ten Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht aufgeho
ben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezug
nahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen. 

Artikel 97 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 98 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 19. Oktober 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

E. ERLANDSSON
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ANHANG I 

BILD- UND TONMATERIAL ERZIEHERISCHEN, WISSENSCHAFTLICHEN ODER KULTURELLEN 
CHARAKTERS 

KN-Code Warenbezeichnung 

3704 00 Fotografische Platten, Filme, Papiere, Pappen und Spinnstoffe, belichtet, jedoch nicht ent
wickelt: 

ex 3704 00 10 – Platten und Filme: 

— kinematografische Filme, Positive erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen 
Charakters 

ex 3705 Fotografische Platten und Filme, belichtet und entwickelt, ausgenommen kinematografische 
Filme: 

— erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters 

3706 Kinematografische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit Tonaufzeichnung oder nur mit 
Tonaufzeichnung: 

3706 10 – mit einer Breite von 35 mm oder mehr: 

– – andere: 

ex 3706 10 99 – – – andere Positive: 

— Filme (mit oder ohne Ton), die zur Zeit der Einfuhr aktuelle Ereignisse darstellen und 
zu Kopierzwecken eingeführt werden (höchstens zwei Kopien je Thema) 

— archivarisches Filmmaterial (mit oder ohne Ton), das zur Verwendung mit Filmen 
aktuellen Inhalts bestimmt ist 

— Unterhaltungsfilme, die sich besonders für Kinder und Jugendliche eignen 

— nicht genannte Filme erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters 

3706 90 – andere: 

– – andere: 

– – – andere Positive: 

ex 3706 90 51 — Filme (mit oder ohne Ton), die zur Zeit der Einfuhr aktuelle Ereignisse darstellen und 
zu Kopierzwecken eingeführt werden (höchstens zwei Kopien je Thema) 

ex 3706 90 91 — archivarisches Filmmaterial (mit oder ohne Ton), das zur Verwendung mit Filmen 
aktuellen Inhalts bestimmt ist 

ex 3706 90 99 — Unterhaltungsfilme, die sich besonders für Kinder und Jugendliche eignen 

— nicht genannte Filme erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters 

4911 Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Fotografien: 

– andere: 

4911 99 – – andere: 

ex 4911 99 00 – – – andere: 

— Mikrokarten, Mikroplanfilme (Mikrofiches) und Magnetbänder oder sonstige Daten
träger erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters, die von rech
nergesteuerten Informations- und Dokumentationsdiensten verwendet werden 

— Wandbilder, ausschließlich zu Vorführ- und Unterrichtszwecken
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KN-Code Warenbezeichnung 

ex 8523 Schallplatten, Magnetbänder und andere Tonträger und ähnliche Aufzeichnungsträger, mit 
Aufzeichnung, einschließlich der zur Schallplattenherstellung dienenden Matrizen und Galva
nos, ausgenommen Waren des Kapitels 37: 

— erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters 

ex 9023 00 Instrumente, Apparate, Geräte und Modelle zu Vorführzwecken (z. B. beim Unterricht oder 
auf Ausstellungen), nicht zu anderer Verwendung geeignet: 

— Modelle, Skizzen und Wandbilder, ausschließlich zu Vorführ- und Unterrichtszwecken 

— Modelle und bildliche Darstellungen von abstrakten Begriffen, wie Molekularstrukturen 
oder mathematische Formeln 

Verschiedene Hologramme mit Laser 

Multimedia-Spiele 

Material für programmierten Unterricht, einschließlich in Form von Unterrichtsmappen mit 
entsprechenden Beschreibungen
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ANHANG II 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 96) 

Richtlinie 83/181/EWG des Rates 
(ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 38). 

Richtlinie 85/346/EWG des Rates 
(ABl. L 183 vom 16.7.1985, S. 21). 

Richtlinie 88/331/EWG des Rates 
(ABl. L 151 vom 17.6.1988, S. 79). 

Richtlinie 89/219/EWG der Kommission 
(ABl. L 92 vom 5.4.1989, S. 13). 

Richtlinie 91/680/EWG des Rates 
(ABl. L 376 vom 31.12.1991, S. 1). 

Nur in Bezug auf dessen Artikel 2 Absatz 1 Gedanken- 
strich 1 

Beitrittsakte von 1994 Anhang I Nr. XIII.B.4 
(ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 276). 

TEIL B 

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 

(gemäß Artikel 96) 

Richtlinie Umsetzungsfrist 

83/181/EWG 30. Juni 1984 

85/346/EWG 1. Oktober 1985 

88/331/EWG 1. Januar 1989 

89/219/EWG 1. Juli 1989 

91/680/EWG 31. Dezember 1992
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ANHANG III 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 83/181/EWG Vorliegende Richtlinie 

— Titel I 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absätze 1 und 2 

Artikel 1 Absatz 2 einleitender Satz Artikel 2 Absatz 1 einleitender Satz 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz 1 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz 2 erster und 
zweiter Gedankenstrich 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz 3 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz 4 Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben c, d und e Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c, d und e 

Titel I Titel II 

Kapitel I Kapitel 1 

Artikel 2 bis 5 Artikel 3 bis 6 

Artikel 6 Absätze 1 und 2 Artikel 7 Absätze 1 und 2 

Artikel 7 bis 10 Artikel 8 bis 11 

Kapitel II Kapitel 2 

Artikel 11 Absätze 1 und 2 Artikel 12 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 12 Absatz 2 

Artikel 12 einleitender Satz Artikel 13 Absatz 1 einleitender Satz 

Artikel 12 Buchstabe a Satz 1 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 12 Buchstabe a Satz 2 Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 12 Buchstabe b Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 13 Artikel 14 

Artikel 14 Absatz 1 einleitender Satz Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 einleitender Satz 

Artikel 14 Absatz 1 erster Gedankenstrich Satz 1 Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a 

Artikel 14 Absatz 1 erster Gedankenstrich Satz 2 Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 14 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 15 Absatz 2 

Artikel 15 Artikel 16
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Richtlinie 83/181/EWG Vorliegende Richtlinie 

Kapitel III Kapitel 3 

Artikel 16 bis 19 Artikel 17 bis 20 

Titel II Titel III 

Artikel 20 und 21 Artikel 21 und 22 

Titel III Titel IV 

Artikel 22 und 23 Artikel 23 und 24 

Titel IV Titel V 

Artikel 24 Absatz 1 Artikel 25 Absatz 1 

Artikel 24 Absatz 2 einleitender Satz Artikel 25 Absatz 2 einleitender Satz 

Artikel 24 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich Artikel 25 Absatz 2 Buchstaben a und b 

Artikel 25 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1 

Artikel 25 Absatz 2 — 

Artikel 25 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 2 

Artikel 26, 27 und 28 Artikel 27, 28 und 29 

Titel V Titel VI 

Kapitel I Kapitel 1 

Artikel 29 Absatz 1 Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 29 Absatz 2 Artikel 30 Absatz 2 

Artikel 29 Absatz 3 Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 30, 31 und 32 Artikel 31, 32 und 33 
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EMPFEHLUNGEN 

KOMMISSION 

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION 

vom 29. Oktober 2009 

über die Verwendung der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/824/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 211, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) überarbeitete 
die bisher verwendete Fassung der Internationalen Stan
dardklassifikation der Berufe (ISCO-88) mit dem Ziel, 
eine effizienter einsetzbare Klassifikation zur Verfügung 
zu stellen, die von den einzelnen Ländern bei der nächs
ten Volkszählungsrunde, von den nationalen Arbeitsver
waltungen sowie im Rahmen anderer kundenorientierter 
Anwendungen nutzbar ist. Zur Gewährleistung der Ver
gleichbarkeit mit den Daten über Berufe aus den EU-Mit
gliedstaaten und der übrigen Welt ist es notwendig, die 
überarbeitete Klassifikation (ISCO-08) in den wichtigsten 
Erhebungen des Europäischen Statistischen Systems zu 
übernehmen, in denen vor der nächsten, 2011 stattfin
denden Volkszählungsrunde Daten über Berufe erhoben 
werden. 

(2) Die Klassifikation ISCO-08 ist für bestimmte Berufe mit 
hohem Frauenanteil ausführlicher als die europäische Fas
sung der ISCO-88, die ISCO-88 (COM). 

(3) Daten über Berufe dienen zur Berechnung der Indikato
ren über die geschlechtsspezifische Segregation, die mit 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie eingeführt wur
den (Leitlinie 18: Einen lebenszyklusorientierten Ansatz 
in der Beschäftigungspolitik fördern und Leitlinie 22: Die 
Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhand
lungssysteme beschäftigungsfreundlicher gestalten) ( 1 ). 
Daher ist eine Standardklassifikation, die die Erstellung 
vergleichbarer Daten über Berufe ermöglicht, von ent
scheidender Bedeutung. 

(4) Derartige Daten werden auch zur Messung der Fort
schritte herangezogen, die bezüglich einer ausgewogenen 
Vertretung beider Geschlechter in Führungspositionen 
nach der ISCO-88 (COM) erzielt wurden. 

(5) Der Aspekt des Berufs wird im Rahmen der Entschlie
ßung des Rates vom 15. November 2007 zu den neuen 
Kompetenzen für neue Beschäftigungen ( 2 ) eine wichtige 
Rolle spielen, wenn es zu beurteilen gilt, welche Qualifi
kationen auf dem Arbeitsmarkt gefragt bzw. unterreprä
sentiert sind. 

(6) In der Klassifikation ISCO-08 werden Berufe im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologien 
stärker berücksichtigt — 

EMPFIEHLT: 

1. Die Mitgliedstaaten sollten nach Berufen aufgegliederte Sta
tistiken anhand der im Anhang enthaltenen Internationalen 
Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) aus dem Jahr 
2008 oder anhand einer aus der ISCO-08 abgeleiteten na
tionalen Klassifikation entwickeln, erstellen und verbreiten. 

2. Die Mitgliedstaaten sollten die ISCO-08 für die Verdienst
strukturerhebung im Jahr 2010 verwenden. 

3. Die Mitgliedstaaten sollten die ISCO-08 ab dem Bezugsjahr 
2011 in allen statistischen Bereichen, in denen nach Berufen 
aufgegliederte Statistiken bereitgestellt werden, verwenden. 

Brüssel, den 29. Oktober 2009 

Für die Kommission 

Joaquín ALMUNIA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

ISCO-08-KLASSIFIKATION 

1. Führungskräfte 

11. Geschäftsführer, Vorstände, leitende Verwaltungsbedienstete und Angehörige gesetzgebender Körperschaften 

111. Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete 

1111 Angehörige gesetzgebender Körperschaften 

1112 Leitende Verwaltungsbedienstete 

1113 Traditionelle Dorf- und Stammeshäuptlinge 

1114 Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen 

112. Geschäftsführer und Vorstände 

1120 Geschäftsführer und Vorstände 

12. Führungskräfte im kaufmännischen Bereich 

121. Führungskräfte in der betrieblichen Verwaltung und in unternehmensbezogenen Dienstleistungen 

1211 Führungskräfte im Bereich Finanzen 

1212 Führungskräfte im Personalwesen 

1213 Führungskräfte in Unternehmenspolitik und -planung 

1219 Führungskräfte in der betrieblichen Verwaltung und in unternehmensbezogenen Dienstleistungen, an
derweitig nicht genannt 

122. Führungskräfte in Vertrieb, Marketing und Entwicklung 

1221 Führungskräfte in Vertrieb und Marketing 

1222 Führungskräfte in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

1223 Führungskräfte in Forschung und Entwicklung 

13. Führungskräfte in der Produktion und bei speziellen Dienstleistungen 

131. Führungskräfte in der Produktion in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

1311 Führungskräfte in der Produktion in Land- und Forstwirtschaft 

1312 Führungskräfte in der Produktion in Aquakultur und Fischerei 

132. Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren, im Bergbau und im Bau sowie in der 
Logistik 

1321 Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren 

1322 Führungskräfte in der Produktion im Bergbau 

1323 Führungskräfte in der Produktion im Bau 

1324 Führungskräfte in der Beschaffung, Logistik und in verwandten Bereichen 

133. Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstech
nologie 

1330 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikati
onstechnologie 

134. Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstleistungen 

1341 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen der Kinderbetreuung 

1342 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen 

1343 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen der Altenbetreuung 

1344 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen der Sozialfürsorge 

1345 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen des Bildungswesens 

1346 Führungskräfte auf Filialebene in der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

1349 Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt
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14. Führungskräfte in Hotels und Restaurants, im Handel und in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen 

141. Führungskräfte in Hotels und Restaurants 

1411 Führungskräfte in Hotels 

1412 Führungskräfte in Restaurants 

142. Führungskräfte in Groß- und Einzelhandel 

1420 Führungskräfte in Groß- und Einzelhandel 

143. Führungskräfte in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen 

1431 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sport, Erholung und Kultur 

1439 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 

2. Akademische Berufe 

21. Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure 

211. Physiker, Chemiker, Geologen und verwandte Berufe 

2111 Physiker und Astronomen 

2112 Meteorologen 

2113 Chemiker 

2114 Geologen und Geophysiker 

212. Mathematiker, Versicherungsmathematiker und Statistiker 

2120 Mathematiker, Versicherungsmathematiker und Statistiker 

213. Biowissenschaftler 

2131 Biologen, Botaniker, Zoologen und verwandte Berufe 

2132 Agrar-, Forst- und Fischereiwissenschaftler und -berater 

2133 Umweltwissenschaftler 

214. Ingenieurwissenschaftler (ohne Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikation) 

2141 Wirtschafts- und Produktionsingenieure 

2142 Bauingenieure 

2143 Umweltschutzingenieure 

2144 Maschinenbauingenieure 

2145 Chemieingenieure 

2146 Bergbauingenieure, Metallurgen und verwandte Berufe 

2149 Ingenieure, anderweitig nicht genannt 

215. Ingenieure in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikationstechnik 

2151 Ingenieure im Bereich Elektrotechnik 

2152 Ingenieure im Bereich Elektronik 

2153 Ingenieure im Bereich Telekommunikationstechnik 

216. Architekten, Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner, Vermessungsingenieure und Designer 

2161 Architekten 

2162 Landschaftsarchitekten 

2163 Produkt- und Textildesigner 

2164 Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner 

2165 Kartografen und Vermessungsingenieure 

2166 Grafik- und Multimediadesigner
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22. Akademische und verwandte Gesundheitsberufe 

221. Ärzte 

2211 Allgemeinärzte 

2212 Fachärzte 

222. Akademische und vergleichbare Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte 

2221 Akademische und vergleichbare Krankenpflegefachkräfte 

2222 Akademische und vergleichbare Geburtshilfefachkräfte 

223. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der traditionellen und komplementären Medizin 

2230 Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der traditionellen und komplementären Medizin 

224. Feldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker 

2240 Feldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker 

225. Tierärzte 

2250 Tierärzte 

226. Sonstige akademische und verwandte Gesundheitsberufe 

2261 Zahnärzte 

2262 Apotheker 

2263 Akademische und vergleichbare Fachkräfte in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsmedizin sowie Hy
giene 

2264 Physiotherapeuten 

2265 Diätologen und Ernährungsberater 

2266 Audiologen und Sprachtherapeuten 

2267 Optometristen und Orthoptisten 

2269 Akademische und verwandte Gesundheitsberufe, anderweitig nicht genannt 

23. Lehrkräfte 

231. Universitäts- und Hochschullehrer 

2310 Universitäts- und Hochschullehrer 

232. Lehrkräfte im Bereich Berufsbildung 

2320 Lehrkräfte im Bereich Berufsbildung 

233. Lehrkräfte im Sekundarbereich 

2330 Lehrkräfte im Sekundarbereich 

234. Lehrkräfte im Primar- und Vorschulbereich 

2341 Lehrkräfte im Primarbereich 

2342 Lehrkräfte und Erzieher im Vorschulbereich 

235. Sonstige Lehrkräfte 

2351 Pädagogik- und Didaktikspezialisten 

2352 Lehrkräfte im Bereich Sonderpädagogik 

2353 Sonstige Sprachlehrer 

2354 Sonstige Musiklehrer 

2355 Sonstige Kunstlehrer 

2356 Ausbilder im Bereich Informationstechnologie 

2359 Lehrkräfte, anderweitig nicht genannt
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24. Betriebswirte und vergleichbare akademische Berufe 

241. Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Finanzen 

2411 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und verwandte Berufe 

2412 Finanz- und Anlageberater 

2413 Finanzanalysten 

242. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der betrieblichen Verwaltung 

2421 Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Management- und Organisationsanalyse 

2422 Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der strategischen Planung in Politik und Wirtschaft 

2423 Berufsberater und -analytiker und akademische und vergleichbare Personalfachleute 

2424 Fachkräfte in Personalschulung und -entwicklung 

243. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

2431 Akademische und vergleichbare Fachkräfte in Werbung und Marketing 

2432 Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der Öffentlichkeitsarbeit 

2433 Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Vertrieb (Technik und Medizin, ohne Informa
tions- und Kommunikationstechnologie) 

2434 Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb von Informations- und Kommunikationstech
nologie 

25. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie 

251. Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen 

2511 Systemanalytiker 

2512 Softwareentwickler 

2513 Web- und Multimediaentwickler 

2514 Anwendungsprogrammierer 

2519 Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen, anderweitig nicht genannt 

252. Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Datenbanken und Netzwerke 

2521 Datenbankentwickler und -administratoren 

2522 Systemadministratoren 

2523 Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Computernetzwerke 

2529 Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Datenbanken und Netzwerke, anderweitig nicht genannt 

26. Juristen, Sozialwissenschaftler und Kulturberufe 

261. Juristen 

2611 Anwälte 

2612 Richter 

2619 Juristen, anderweitig nicht genannt 

262. Archiv-, Bibliotheks- und Museumswissenschaftler 

2621 Archiv- und Museumswissenschaftler 

2622 Bibliothekswissenschaftler und verwandte Informationswissenschaftler 

263. Sozialwissenschaftler, Geistliche und Seelsorger 

2631 Volkswirtschaftler 

2632 Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler 

2633 Philosophen, Historiker und Politologen 

2634 Psychologen 

2635 Sozialarbeiter 

2636 Geistliche Seelsorger
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264. Autoren, Journalisten und Linguisten 

2641 Autoren und verwandte schriftstellerische Berufe 

2642 Journalisten 

2643 Übersetzer, Dolmetscher und andere Linguisten 

265. Bildende und darstellende Künstler 

2651 Bildende Künstler 

2652 Musiker, Sänger und Komponisten 

2653 Tänzer und Choreografen 

2654 Regisseure und Produzenten im Film- und Bühnenbereich sowie in verwandten Bereichen 

2655 Schauspieler 

2656 Sprecher im Rundfunk, Fernsehen und sonstigen Medien 

2659 Bildende und darstellende Künstler, anderweitig nicht genannt 

3. Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe 

31. Ingenieurtechnische und vergleichbare Fachkräfte 

311. Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte 

3111 Chemo- und Physikotechniker 

3112 Bautechniker 

3113 Elektrotechniker 

3114 Techniker im Bereich Elektronik 

3115 Maschinenbautechniker 

3116 Chemiebetriebs- und Verfahrenstechniker 

3117 Bergbau- und Hüttentechniker 

3118 Technische Zeichner 

3119 Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte, anderweitig nicht genannt 

312. Produktionsleiter im Bergbau, bei der Herstellung von Waren und im Bau 

3121 Produktionsleiter im Bergbau 

3122 Produktionsleiter bei der Herstellung von Waren 

3123 Bauleiter 

313. Techniker in der Prozesssteuerung 

3131 Steuerer von Energieerzeugungsanlagen 

3132 Steuerer von Verbrennungs- und Wasserbehandlungsanlagen 

3133 Steuerer von chemischen Verfahrensanlagen 

3134 Steuerer von Erdöl- und Erdgasraffinationsanlagen 

3135 Steuerer von Verfahren in der Metallerzeugung 

3139 Techniker in der Prozesssteuerung, anderweitig nicht genannt 

314. Biotechniker und verwandte technische Berufe 

3141 Biotechniker (ohne medizinische Fachberufe) 

3142 Agrartechniker 

3143 Forsttechniker
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315. Schiffsführer, Flugzeugführer und verwandte Berufe 

3151 Technische Schiffsoffiziere 

3152 Schiffsführer, nautische Schiffsoffiziere und Schiffslotsen 

3153 Flugzeugführer und verwandte Berufe 

3154 Flugverkehrslotsen 

3155 Flugsicherungstechniker 

32. Assistenzberufe im Gesundheitswesen 

321. Medizinische und pharmazeutische Fachberufe 

3211 Medizintechniker im Bereich bildgebende Verfahren und Therapiegeräte 

3212 Medizintechniker im Bereich Labor und Pathologie 

3213 Pharmazeutisch-technische Assistenten 

3214 Medizinische und zahnmedizinische Prothetiktechniker 

322. Nicht akademische Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte 

3221 Nicht akademische Krankenpflegefachkräfte 

3222 Nicht akademische Geburtshilfefachkräfte 

323. Nicht akademische Fachkräfte in traditioneller und komplementärer Medizin 

3230 Nicht akademische Fachkräfte in traditioneller und komplementärer Medizin 

324. Veterinärmedizinische Fachkräfte und Assistenten 

3240 Veterinärmedizinische Fachkräfte und Assistenten 

325. Sonstige Assistenzberufe im Gesundheitswesen 

3251 Zahnmedizinische Assistenten und Dentalhygieniker 

3252 Fachkräfte im Bereich medizinische Dokumentation und Information 

3253 Fachkräfte in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge 

3254 Augenoptiker 

3255 Physiotherapeutische Techniker und Assistenten 

3256 Medizinische Assistenten 

3257 Nicht akademische Kontrolleure und Beauftragte in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsmedizin sowie 
verwandte Berufe 

3258 Rettungsdienstpersonal 

3259 Assistenzberufe im Gesundheitswesen, anderweitig nicht genannt 

33. Nicht akademische betriebswirtschaftliche und kaufmännische Fachkräfte und Verwaltungsfachkräfte 

331. Nicht akademische Fachkräfte im Bereich Finanzen und mathematische Verfahren 

3311 Wertpapierhändler, -makler und Finanzmakler 

3312 Kreditsachbearbeiter 

3313 Nicht akademische Fachkräfte im Rechnungswesen 

3314 Nicht akademische statistische, mathematische und verwandte Fachkräfte 

3315 Schätzer und Schadensgutachter 

332. Vertriebsagenten, Einkäufer und Handelsmakler 

3321 Versicherungsvertreter 

3322 Vertriebsagenten 

3323 Einkäufer 

3324 Handelsmakler
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333. Fachkräfte für unternehmensbezogene Dienstleistungen 

3331 Fachkräfte für Abrechnungs- und Speditionsdienstleistungen 

3332 Konferenz- und Veranstaltungsplaner 

3333 Arbeits- und Personalvermittler 

3334 Immobilienmakler und -verwalter 

3339 Fachkräfte für unternehmensbezogene Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 

334. Sekretariatsfachkräfte 

3341 Sekretariatsleiter 

3342 Sekretariatsfachkräfte im juristischen Bereich 

3343 Sekretariatsfachkräfte in Verwaltung und Geschäftsleitung 

3344 Sekretariatsfachkräfte im Gesundheitswesen 

335. Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung 

3351 Fachkräfte im Zolldienst und Grenzschutz 

3352 Fachkräfte in der Steuerverwaltung 

3353 Fachkräfte in Sozialverwaltung und -versicherung 

3354 Fachkräfte bei staatlichen Pass-, Lizenz- und Genehmigungsstellen 

3355 Polizeikommissare und Kriminalbeamte 

3359 Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung, anderweitig nicht genannt 

34. Nicht akademische juristische, sozialpflegerische, kulturelle und verwandte Fachkräfte 

341. Nicht akademische juristische, sozialpflegerische und religiöse Berufe 

3411 Nicht akademische Fachkräfte für Rechts- und verwandte Angelegenheiten 

3412 Nicht akademische sozialpflegerische Fachkräfte 

3413 Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer 

342. Fachkräfte im Bereich Sport und Fitness 

3421 Athleten und Berufssportler 

3422 Sportlehrer, Sporttrainer und Sportfunktionäre 

3423 Trainer und Betreuer im Bereich Fitness und Erholung 

343. Fachkräfte in Gestaltung und Kultur sowie Küchenchefs 

3431 Fotografen 

3432 Raumgestalter und Dekorateure 

3433 Fachkräfte in Kunstgalerien, Museen und Bibliotheken 

3434 Küchenchefs 

3435 Sonstige Fachkräfte in Gestaltung und Kultur 

35. Informations- und Kommunikationstechniker 

351. Techniker für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie und für die Anwenderbetreu
ung 

3511 Techniker für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie 

3512 Techniker für die Anwenderbetreuung in der Informations- und Kommunikationstechnologie 

3513 Techniker für Computernetzwerke und -systeme 

3514 Webmaster
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352. Telekommunikations- und Rundfunktechniker 

3521 Techniker für Rundfunk und audiovisuelle Medien 

3522 Telekommunikationstechniker 

4. Bürokräfte und verwandte Berufe 

41. Allgemeine Büro- und Sekretariatskräfte 

411. Allgemeine Bürokräfte 

4110 Allgemeine Bürokräfte 

412. Sekretariatskräfte (allgemein) 

4120 Sekretariatskräfte (allgemein) 

413. Schreibkräfte und Datenerfasser 

4131 Schreibkräfte und Bediener von Textverarbeitungsanlagen 

4132 Datenerfasser 

42. Bürokräfte mit Kundenkontakt 

421. Schalterbedienstete, Inkassobeauftragte und verwandte Berufe 

4211 Bank- und andere Schalterbedienstete 

4212 Buchmacher, Croupiers und verwandte Berufe im Bereich Glücks- und Wettspiele 

4213 Pfandleiher und Geldverleiher 

4214 Inkassobeauftragte und verwandte Berufe 

422. Berufe im Bereich Kundeninformation 

4221 Reiseverkehrsfachkräfte 

4222 Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers 

4223 Telefonisten 

4224 Hotelrezeptionisten 

4225 Auskunftspersonal 

4226 Empfangskräfte (allgemein) 

4227 Interviewer im Bereich Umfragen und Marktforschung 

4229 Berufe im Bereich Kundeninformation, anderweitig nicht genannt 

43. Bürokräfte im Finanz- und Rechnungswesen, in der Statistik und in der Materialwirtschaft 

431. Bürokräfte im Finanz- und Rechnungswesen und in der Statistik 

4311 Bürokräfte im Rechnungswesen und in der Buchhaltung 

4312 Bürokräfte in der Statistik, im Finanz- und Versicherungswesen 

4313 Bürokräfte in der Lohnbuchhaltung 

432. Bürokräfte im Bereich Materialwirtschaft und Transport und verwandte Berufe 

4321 Fachkräfte in der Lagerwirtschaft 

4322 Bürokräfte in der Material- und Fertigungsplanung und verwandte Berufe 

4323 Bürokräfte in der Transportwirtschaft und verwandte Berufe 

44. Sonstige Bürokräfte und verwandte Berufe 

441. Sonstige Bürokräfte und verwandte Berufe 

4411 Bibliotheksassistenten 

4412 Postverteiler und -sortierer 

4413 Kodierer, Korrekturleser und verwandte Bürokräfte 

4414 Schreiber und verwandte Arbeitskräfte
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4415 Bürokräfte für Registratur und Dokumentation 

4416 Bürokräfte im Personalwesen 

4419 Bürokräfte und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt 

5. Dienstleistungsberufe und Verkäufer 

51. Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen 

511. Reisebegleiter, Schaffner und Reiseleiter 

5111 Reisebegleiter und Stewards 

5112 Schaffner 

5113 Reiseleiter/Fremdenführer 

512. Köche 

5120 Köche 

513. Kellner und Barkeeper 

5131 Kellner 

5132 Barkeeper 

514. Friseure, Kosmetiker und verwandte Berufe 

5141 Friseure 

5142 Kosmetiker und verwandte Berufe 

515. Hauswarte und Hauswirtschaftsleiter 

5151 Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen 

5152 Hauswirtschafter in Privathaushalten 

5153 Hauswarte 

516. Sonstige Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen 

5161 Astrologen, Wahrsager und verwandte Berufe 

5162 Gesellschafter und Zofen/Kammerdiener 

5163 Bestatter und Einbalsamierer 

5164 Tierpfleger und -betreuer 

5165 Fahrschullehrer 

5169 Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 

52. Verkaufskräfte 

521. Straßen- und Marktverkäufer 

5211 Verkaufsstand- und Marktverkäufer 

5212 Straßenverkäufer von Lebensmitteln 

522. Verkaufskräfte in Handelsgeschäften 

5221 Leiter eines Einzelhandelsgeschäftes 

5222 Verkaufsaufsichtskräfte in Handelsgeschäften 

5223 Verkäufer und Verkaufshilfskräfte in Handelsgeschäften 

523. Kassierer und Kartenverkäufer 

5230 Kassierer und Kartenverkäufer 

524. Sonstige Verkaufskräfte 

5241 Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle 

5242 Produktvorführer 

5243 Haustürverkäufer 

5244 Telefonverkäufer
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5245 Tankwarte 

5246 Imbissverkäufer 

5249 Verkaufskräfte, anderweitig nicht genannt 

53. Betreuungsberufe 

531. Kinder- und Lernbetreuer 

5311 Kinderbetreuer 

5312 Lernbetreuer 

532. Betreuungsberufe im Gesundheitswesen 

5321 Pflegehelfer 

5322 Haus- und Familienpfleger 

5329 Betreuungsberufe im Gesundheitswesen, anderweitig nicht genannt 

54. Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete 

541. Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete 

5411 Feuerwehrleute 

5412 Polizisten (ohne Polizeikommissare) 

5413 Gefängnisaufseher 

5414 Sicherheitswachpersonal 

5419 Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete, anderweitig nicht genannt 

6. Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

61. Fachkräfte in der Landwirtschaft 

611. Gärtner und Ackerbauern 

6111 Ackerbauern und Gemüseanbauer 

6112 Baum- und Strauchfrüchteanbauer 

6113 Gärtner, Saat- und Pflanzenzüchter 

6114 Fachkräfte in der Mischkulturlandwirtschaft 

612. Tierhalter 

6121 Nutztierhalter (ohne Geflügel) und Milchproduzenten 

6122 Geflügelhalter 

6123 Imker und Seidenraupenzüchter 

6129 Tierhalter, anderweitig nicht genannt 

613. Landwirte mit Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 

6130 Landwirte mit Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 

62. Fachkräfte in Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd — Marktproduktion 

621. Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe 

6210 Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe 

622. Fischer, Jäger und Fallensteller 

6221 Fachkräfte im Bereich Aquakultur 

6222 Binnen- und Küstenfischer 

6223 Hochseefischer 

6224 Jäger und Fallensteller
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63. Landwirte, Fischer, Jäger und Sammler für den Eigenbedarf 

631. Ackerbauern für den Eigenbedarf 

6310 Ackerbauern für den Eigenbedarf 

632. Nutztierhalter für den Eigenbedarf 

6320 Nutztierhalter für den Eigenbedarf 

633. Ackerbauern und Nutztierhalter (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) für den Eigenbedarf 

6330 Ackerbauern und Nutztierhalter (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) für den Eigenbedarf 

634. Fischer, Jäger, Fallensteller und Sammler für den Eigenbedarf 

6340 Fischer, Jäger, Fallensteller und Sammler für den Eigenbedarf 

7. Handwerks- und verwandte Berufe 

71. Bau- und Ausbaufachkräfte sowie verwandte Berufe, ausgenommen Elektriker 

711. Baukonstruktions- und verwandte Berufe 

7111 Rohbaufacharbeiter im Hochbau 

7112 Maurer und verwandte Berufe 

7113 Steinmetze, Steinspalter, -bearbeiter und Steinbildhauer 

7114 Betonierer, Betonoberflächenfertiger und verwandte Berufe 

7115 Zimmerleute und Bautischler 

7119 Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt 

712. Ausbaufachkräfte und verwandte Berufe 

7121 Dachdecker 

7122 Boden- und Fliesenleger 

7123 Stuckateure 

7124 Isolierer 

7125 Glaser 

7126 Bauspengler und Sanitär- und Heizungsinstallateure 

7127 Klima- und Kälteanlagenbauer 

713. Maler, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 

7131 Maler und verwandte Berufe 

7132 Lackierer und verwandte Berufe 

7133 Fassadenreiniger und Schornsteinfeger/Rauchfangkehrer 

72. Metallarbeiter, Mechaniker und verwandte Berufe 

721. Blechkaltverformer, Baumetallverformer, Former (für Metallguss), Schweißer und verwandte Berufe 

7211 Former und Kernmacher (für Metallguss) 

7212 Schweißer und Brennschneider 

7213 Blechkaltverformer 

7214 Baumetallverformer und Metallbauer 

7215 Verspannungsmonteure und Seilspleißer 

722. Grobschmiede, Werkzeugmechaniker und verwandte Berufe 

7221 Grobschmiede, Hammerschmiede und Schmiedepresser 

7222 Werkzeugmechaniker und verwandte Berufe 

7223 Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener 

7224 Metallpolierer, Rundschleifer und Werkzeugschärfer
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723. Maschinenmechaniker und -schlosser 

7231 Kraftfahrzeugmechaniker und -schlosser 

7232 Flugmotorenmechaniker und -schlosser 

7233 Landmaschinen- und Industriemaschinenmechaniker und -schlosser 

7234 Fahrradmechaniker und verwandte Berufe 

73. Präzisionshandwerker, Drucker und kunsthandwerkliche Berufe 

731. Präzisionshandwerker und kunsthandwerkliche Berufe 

7311 Präzisionsinstrumentenmacher und -instandsetzer 

7312 Musikinstrumentenbauer und -stimmer 

7313 Schmuckwarenhersteller und Edelmetallbearbeiter 

7314 Keramiker und verwandte Berufe 

7315 Glasmacher, -schneider, -schleifer und -veredler 

7316 Schildermaler, Dekormaler, Graveure und Ätzer 

7317 Kunsthandwerkliche Berufe für Holz, Korbwaren und verwandte Materialien 

7318 Kunsthandwerkliche Berufe für Textilien, Leder und verwandte Materialien 

7319 Kunsthandwerkliche Berufe, anderweitig nicht genannt 

732. Druckhandwerker 

7321 Techniker in der Druckvorstufe 

7322 Drucker 

7323 Berufe in der Druckweiterverarbeitung und Buchbinder 

74. Elektriker- und Elektroniker 

741. Elektroinstallateure und -mechaniker 

7411 Bauelektriker und verwandte Berufe 

7412 Elektromechaniker und verwandte Berufe 

7413 Elektroleitungsinstallateure und Wartungspersonal 

742. Installateure und Mechaniker für Elektronik und Telekommunikationstechnik 

7421 Elektroniker und Elektronik-Servicetechniker 

7422 Installateure und Servicetechniker im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik 

75. Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung, Holzverarbeitung und Bekleidungsherstellung und verwandte handwerk
liche Fachkräfte 

751. Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte handwerkliche Fachkräfte 

7511 Fleischer, Fischhändler und -verarbeiter und verwandte Berufe 

7512 Bäcker, Konditoren und Konfektmacher 

7513 Molkerei- und Käsereifachkräfte 

7514 Obst- und Gemüsekonservierer und verwandte Berufe 

7515 Nahrungsmittel- und Getränkekoster und -klassierer 

7516 Tabakaufbereiter und Tabakwarenmacher 

752. Holzbearbeiter, Möbeltischler und verwandte Berufe 

7521 Holztrockner und -konservierer 

7522 Möbeltischler und verwandte Berufe 

7523 Einrichter und Bediener von Holzbearbeitungsmaschinen
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753. Berufe der Bekleidungsherstellung und verwandte Berufe 

7531 Herren- und Damenschneider, Kürschner und Hutmacher 

7532 Schnittmustermacher und Zuschneider 

7533 Näher, Sticker und verwandte Berufe 

7534 Polsterer und verwandte Berufe 

7535 Pelzveredler, Gerber und Fellzurichter 

7536 Schuhmacher und verwandte Berufe 

754. Sonstige Handwerks- und verwandte Berufe 

7541 Taucher 

7542 Sprengmeister und Sprengbeauftragte 

7543 Produkttester und -klassierer (ohne Nahrungsmittel und Getränke) 

7544 Kammerjäger und andere Schädlingsbekämpfungsberufe 

7549 Handwerks- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt 

8. Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe 

81. Bediener stationärer Anlagen und Maschinen 

811. Bediener von Anlagen für den Bergbau und die Mineralaufbereitung 

8111 Bergleute und Grubenarbeiter 

8112 Bediener von Mineral- und Gesteinsaufbereitungsanlagen 

8113 Tiefbohrer und verwandte Berufe 

8114 Bediener von Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung von Zement, Steinen und sonstigen Mi
neralien 

812. Bediener von Anlagen in der Metallerzeugung, -umformung und -veredlung 

8121 Bediener von Anlagen in der Metallerzeugung und -umformung 

8122 Bediener von Anlagen zur Metallveredlung, Plattierung und Beschichtung von Metallen 

813. Bediener von Anlagen und Maschinen für chemische und fotografische Erzeugnisse 

8131 Bediener von Anlagen und Maschinen für chemische Erzeugnisse 

8132 Bediener von Anlagen für fotografische Erzeugnisse 

814. Bediener von Maschinen zur Herstellung von Gummi-, Kunststoff- und Papierwaren 

8141 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Gummiwaren 

8142 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Kunststoffwaren 

8143 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Papierwaren 

815. Bediener von Maschinen zur Herstellung von Textil-, Pelz- und Lederwaren 

8151 Bediener von Spinnstoffaufbereitungs-, Spinn- und Spulmaschinen 

8152 Bediener von Web-, Strick- und Wirkmaschinen 

8153 Bediener von Nähmaschinen 

8154 Bediener von Bleich- und Färbemaschinen 

8155 Bediener von Pelz- und Lederzurichtungs- und -vorbereitungsmaschinen 

8156 Bediener von Maschinen zur Schuhherstellung und verwandte Berufe 

8157 Bediener von Wäschereimaschinen 

8159 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Textil-, Pelz- und Lederwaren, anderweitig nicht genannt 

816. Bediener von Maschinen zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln 

8160 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln
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817. Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung und Papierherstellung 

8171 Bediener von Anlagen zur Zellstoff- und Papierherstellung 

8172 Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung 

818. Bediener sonstiger stationärer Anlagen und Maschinen 

8181 Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung 

8182 Bediener von Dampfmaschinen und -kesseln 

8183 Bediener von Verpackungs-, Abfüll- und Etikettiermaschinen 

8189 Bediener stationärer Anlagen und Maschinen, anderweitig nicht genannt 

82. Montageberufe 

821. Montageberufe 

8211 Berufe der Montage von mechanischen Bauteilen 

8212 Berufe der Montage von elektrischen und elektronischen Geräten 

8219 Montageberufe, anderweitig nicht genannt 

83. Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen 

831. Lokomotivführer und verwandte Berufe 

8311 Lokomotivführer 

8312 Bediener von Sicherungs-, Signal- und Leittechnik im Schienennetzbetrieb 

832. Kraftfahrzeugführer 

8321 Kraftradfahrer 

8322 Personenkraftwagen-, Taxi-, Kleintransporter- und Kleinbusfahrer 

833. Fahrer schwerer Lastkraftwagen und Busse 

8331 Busfahrer und Straßenbahnführer 

8332 Fahrer schwerer Lastkraftwagen 

834. Bediener mobiler Anlagen 

8341 Führer von mobilen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 

8342 Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen 

8343 Kranführer, Aufzugmaschinisten und Bediener verwandter Hebeeinrichtungen 

8344 Gabelstaplerfahrer und verwandte Berufe 

835. Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe 

8350 Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe 

9. Hilfsarbeitskräfte 

91. Reinigungspersonal und Hilfskräfte 

911. Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Privathaushalten, Hotels und Büros 

9111 Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Privathaushalten 

9112 Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen 

912. Reinigungspersonal für Fahrzeuge, Fenster, Wäsche und sonstige manuelle Reinigungsberufe 

9121 Handwäscher und Handbügler 

9122 Fahrzeugreiniger 

9123 Fensterputzer 

9129 Sonstiges Reinigungspersonal
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92. Hilfsarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

921. Hilfsarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

9211 Hilfsarbeiter im Ackerbau 

9212 Hilfsarbeiter in der Tierhaltung 

9213 Hilfsarbeiter in Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 

9214 Hilfsarbeiter im Gartenbau 

9215 Hilfsarbeiter in der Forstwirtschaft 

9216 Hilfsarbeiter in der Fischerei und Aquakultur 

93. Hilfsarbeiter im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen 

931. Hilfsarbeiter im Bergbau und im Bau 

9311 Hilfsarbeiter im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden 

9312 Hilfsarbeiter im Tiefbau 

9313 Hilfsarbeiter im Hochbau 

932. Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren 

9321 Verpacker 

9329 Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt 

933. Hilfsarbeiter in Transport und Lagerei 

9331 Führer von Handwagen und pedalbetriebenen Fahrzeugen 

9332 Führer von Fahrzeugen und Maschinen mit Zugtierantrieb 

9333 Frachtarbeiter und verwandte Berufe 

9334 Regalbetreuer und -auffüller 

94. Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung 

941. Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung 

9411 Zubereiter von Fast Food und anderen Imbissen 

9412 Küchenhilfen 

95. Straßenhändler und auf der Straße arbeitende Dienstleistungskräfte 

951. Auf der Straße arbeitende Dienstleistungskräfte und verwandte Berufe 

9510 Auf der Straße arbeitende Dienstleistungskräfte und verwandte Berufe 

952. Straßenverkäufer (ohne Lebensmittel) 

9520 Straßenverkäufer (ohne Lebensmittel) 

96. Abfallentsorgungsarbeiter und sonstige Hilfsarbeitskräfte 

961. Abfallentsorgungsarbeiter 

9611 Arbeiter in der Abfall- und Wertstoffsammlung 

9612 Arbeiter in der Abfallsortierung 

9613 Straßenkehrer und verwandte Berufe 

962. Sonstige Hilfsarbeitskräfte 

9621 Boten, Paketauslieferer und Gepäckträger 

9622 Gelegenheitsarbeiter 

9623 Zählerableser, Automatenbefüller und -kassierer 

9624 Wasserträger und Brennholzsammler 

9629 Hilfsarbeitskräfte, anderweitig nicht genannt
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0. Angehörige der regulären Streitkräfte 

01. Offiziere in regulären Streitkräften 

011. Offiziere in regulären Streitkräften 

0110 Offiziere in regulären Streitkräften 

02. Unteroffiziere in regulären Streitkräften 

021. Unteroffiziere in regulären Streitkräften 

0210 Unteroffiziere in regulären Streitkräften 

03. Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen 

031. Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen 

0310 Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen.
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Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, CD-ROM, 2 Ausgaben pro Woche 

Mehrsprachig: 
23 EU-Amtssprachen 

360 EUR pro Jahr 
(= 30 EUR pro Monat) 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

(*) Verkauf von Einzelausgaben: bis 32 Seiten: 6 EUR 
33 bis 64 Seiten: 12 EUR 
mehr als 64 Seiten: Preisfestlegung von Fall zu Fall 

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Die vom Amt für Veröffentlichungen herausgegebenen kostenpflichtigen Veröffentlichungen können über die 
Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


